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1 Einleitung 
 

Von „Deutschland schafft sich ab“ (Thilo Sarrazin – Buch: Deutschland schafft sich ab. Wie wir 

unser Land aufs Spiel setzen, 2010) bis „Wir schaffen das“ (Angela Merkel – Bundespressekon-

ferenz am 31.08.2015) sind die Thematiken im Kontext der Migration und Integration seit Jahren 

auf jeglichen Ebenen hoch diskutiert und fokussiert. Sarrazin hatte hoch medial öffentlich mit 

seinem Buch „Deutschland schafft sich ab“ die Missstände in der Integration gerade im Hinblick 

auf den Personenkreis der Muslime aus dem türkisch bzw. arabisch stammenden Raum aufge-

zeigt. Seine These besagte, dass sich Deutschland aufgrund der ständigen Zuwanderung von 

Menschen aus anderen Herkunftsländern auf langfristiger Sicht abschafft. In den öffentlichen Fo-

kus traten Zwangsehen, häusliche Gewalt, Ehrenmorde und ethnische Spaltungen. Sarrazins 

Thesen wurden einem Prüfstand durch Sozialwissenschaftler*innen der Humboldt-Universität zu 

Berlin unterzogen und auf der Grundlage von empirischen Daten widerlegt (vgl. Foroutan 2011, 

S. 11ff.). Zudem erstaunte Deutschland im Jahr 2015 sowie zu Beginn des Folgejahres den ge-

samten Globus. Durch die Öffnung der deutschen Grenzen für Flüchtlinge aus den arabischen 

Gebieten erwarb das Land weltweit enormen Respekt in der Öffentlichkeit (Medien und Vielzahl 

von Autor*innen). Die deutsche Willkommenskultur durch den Satz der Kanzlerin Merkel „Wir 

schaffen das“ wurde mondial positiv bewertet (vgl. Brumlik 2017, S. 67). Absicht dieser Aussage 

war einzig, dass die Bundesrepublik Deutschland den syrischen Kriegsflüchtlingen Zuflucht ge-

stattet. Die Konsequenzen sind jedem offenkundig. Deutschland erreichte im Jahr 2015 eine zu 

keiner Zeit existierende Zuwanderung von Flüchtlingen, die divergente Staatsangehörigkeiten, 

Kultur- sowie Religionszugehörigkeiten aufzeigten. Letztlich repräsentiert dieser berühmte Satz 

die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin und sorgte in der Vergangenheit politisch sowie gesell-

schaftlich für ausgiebige Differenzen. Durch die immense Zuwanderung stand und steht Deutsch-

land vor einigen Herausforderungen, die den Wohnungs-, den Arbeitsmarkt, den Bildungsbe-

reich, die Religionsausübung, den Gesundheitssektor sowie die Zivilgesellschaft tangieren. (vgl. 

Eubel u. a. 2016 (Internetquelle)) Die Konsequenzen der Flüchtlingspolitik seit dem Jahr 2015 

waren weder vorhersehbar noch planbar. Die Aufgabe Deutschlands war es, zunächst die an-

kommenden Flüchtlinge zu versorgen und im Anschluss daran in die Gesellschaft zu integrieren. 

Demnach hatte die Gesamtgesellschaft Deutschlands, inklusive der haupt- und ehrenamtlichen 

Akteure, im Jahr 2015 eine Herkulesaufgabe zu erfüllen. Überdies sind die Thematiken Migration 

und Integration in Deutschland zu einem politischen Thema aszendiert, das die Sympathie der 

zentralen politischen Gremien auf Bundes-, Landesebene sowie in den Kommunen errungen hat 

und daher eine der wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen dieses 

Jahrhunderts darstellen. Studien zu den Auswirkungen des Flüchtlingsstromes sind bislang we-

nig erforscht. Auf dem Gebiet der Literatur existiert ein breites Spektrum von Schrifttum im Rah-

men der Migration. In diesem Kontext wird gleichzeitig der Begriff der Integration angetragen. 
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Deutschland indes als Einwanderungsland ist aufgrund des demografischen Wandels stark auf 

Zuwanderung angewiesen.  

Die Auswirkungen des Flüchtlingsstromes zogen sich bis in die kleinste Kommune im Bundesge-

biet. Die Verwaltungen standen vor der Aufgabe sich intensiver mit den Themengebieten der 

Migration und Integration auseinanderzusetzen, denn die Flüchtlinge wurden verstärkt den Kom-

munen zugewiesen. Große Busse mit Flüchtlingen erreichten die Kommunen teilweise bis in den 

Abendstunden. Menschen aus fremden Ländern, die teilweise eine Tasche mit sich führten, stie-

gen aus. Sie kamen in ein neues Land (Deutschland), deren Sprache sie nicht beherrschten, 

deren Normen, Werte und Kultur ihnen nicht geläufig waren. Jeder Flüchtling brachte parallel 

seine eigene Fluchtbiografie mit, die der Aufnahmegesellschaft nicht sofort präsentiert wurde. Die 

handelnden Akteure, die im Zusammenhang mit der Unterbringung sowie der weiteren Integra-

tion der hohen Anzahl von Migrant*innen betraut waren, strebten an, dem aufgenommenen Per-

sonenkreis, die „deutsche (Leit-)Kultur“ näher zu bringen. Doch was typisiert in diesem Kontext 

deutsch? „Die Zeit“ hat in einem Artikel vom 06.09.2018 Flüchtlinge befragt, was ist der deut-

scheste Gegenstand, den sie aktuell besitzen. Eine syrische Frau benennt hier den Aktenord-

ner/Ringordner. Für sie war und ist die deutsche Bürokratie mit ihrer Vielzahl von Papieren in 

einem modernen Staat völlig unverständlich. Zuvor war sie mitnichten mit einer so immensen 

Anzahl von Papieren in Berührung gekommen. Aus diesem Grund war die Anschaffung eines 

Ablagesystems für die Dokumente förderlich. (vgl. Frehse/Sussebach 2018, S. 50) Jeder deut-

sche Haushalt hat mindestens einen, wenn nicht sogar eine Menge dieser Ordner im Bestand, 

um sich in „seinem Leben“ zurechtzufinden. 
 

Die Verfasserin arbeitet seit fast zwanzig Jahren im sozialen Bereich und konnte die im Jahr 2015 

betitelte Migration in der Form einer Krisenerscheinung als hauptamtliche Akteurin im Landkreis 

Börde begleiten. Darüber hinaus wurde sich in den letzten Jahren stark auf das Thema Integration 

konzentriert. Durch die Initiierung des Willkommensordners, der das „Ankommen“ der Migrant*in-

nen fördert und gleichzeitig ein Ablagemedium für die Anzahl von Papieren darstellt, soll diese 

Bachelorarbeit untersuchen, inwieweit der Willkommensordner die Integration von geflüchteten 

Menschen im Landkreis Börde unterstützen kann (Forschungsfrage). Für das Forschungsvorge-

hen wurde hauptsächlich die Literaturrecherche sowie in Grundzügen die qualitative Inhaltsana-

lyse/Dokumentenanalyse nach Mayring als Methoden zu Grunde gelegt. Mit der angewandten 

Literatur sollen bedeutende theoretische Aspekte themenspezifisch erarbeitet werden. Die Ba-

chelorarbeit umfasst drei sich über die Kapitel zwei bis vier erstreckende wesentliche Hauptglie-

derungspunkte. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Thematik der Fluchtmigration. Hier 

werden die Begriffe Migration und Flucht definiert sowie Fluchtursachen und Herkunftsländer auf- 

 

gezeigt. Im Anschluss erfolgt die Betrachtung der Fluchtmigration im ganzen Bundesgebiet sowie 

im Landkreis Börde seit 2015. Integration ist das Thema des dritten Kapitels. In diesem Kapitel 
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werden die Begrifflichkeiten Integration in Abgrenzung zu Assimilation sowie Inklusion erläutert. 

Der Abschluss dieses Kapitels beschreibt die Entwicklungen der Integrationsbestrebungen im 

Landkreis Börde seit dem Jahr 2015. Mit der Vorstellung des Willkommensordners des Landkrei-

ses Börde setzt sich das vierte Kapitel dieser Arbeit auseinander. Essenziell sind hierbei der 

Hintergrund, die Zielsetzung sowie die Realisierung des Vorhabens. Des Weiteren wird sich in 

einem Punkt des Kapitels intensiv mit den Inhalten des Ordners beschäftigt. Drei Fallberichte 

verdeutlichen die Praxisumsetzung und Handhabung des Willkommensordners von Beteiligten. 

Beteiligte stellen hier die Ordnerinhaber*innen sowie die Sozialarbeiter als hauptamtliche Akteure 

dar. Gleichzeitig erfolgt eine kritische Auseinandersetzung zu den Inhalten des Willkommensord-

ners sowie den Prozessen in der Praxis. In den zuvor angesprochenen drei Themenkomplexen 

wird auf den vierten hingearbeitet, der letztendlich Schlussfolgerungen und Handlungsempfeh-

lungen herausstellt. In diesem letzten Kapitel soll, die bereits zu Beginn dokumentierte, zentrale 

Forschungsfrage beantwortet werden. Neue Erkenntnisgewinne sollen diese Arbeit abschließen. 

Anlässlich des Rahmens der Bachelorarbeit können lediglich ausgewählte Aspekte der einzelnen 

Thematiken dargelegt werden, die dennoch einen anschaulichen Überblick über die auserwählte 

Thematik geben. 
 

2 Fluchtmigration 
 

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts sind die Thematiken Migration und Flucht signifikant in allen 

Ebenen fokussiert wurden. Im Jahr 2015 stieg die Anzahl von Menschen, die in einem Land wie 

Deutschland Schutz vor Krieg, Verfolgung und Not suchten. Dieser Ausgangspunkt fixierte das 

Thema Migration zum Brennpunkt in den medialen Berichten sowie politischen Diskursen. Bis 

Ende 2018 flohen weltweit 70,8 Millionen Menschen, die höchste Zahl, die je von UNHCR erfasst 

wurde. Ein enormer Anstieg im Vergleich zu der Anzahl von 42 Millionen Menschen, die das UN-

Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) für das Jahr 2008 verzeichnete. (vgl. unhcr.org 2020 (In-

ternetquelle)) In diesem Kapitel soll an das Thema Fluchtmigration herangeführt und der Kontext 

seit dem Jahr 2015 in Deutschland sowie im Landkreis Börde näher betrachtet werden. In dieser 

Bachelorarbeit liegt das Hauptaugenmerk auf der Zielgruppe der geflüchteten Menschen, so dass 

die Neuzugewanderten, wie EU-Bürger oder Zuwanderer aus Drittstatten, nicht fokussiert wer-

den. 
 

2.1 Definition des Begriffes Migration 
 

Migration als Alleinstellungsmerkmal wird in der Soziologie, Psychologie, Politikwissenschaft, 

Rechtswissenschaft, Geografie, Demografie, Geschichtswissenschaft, Ethnografie, Erziehungs-

wissenschaft und der Sozialen Arbeit beforscht (vgl. Koval/Dieckbreder/Zippert 2018, S. 14).  
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Daher existiert eine Vielzahl von Definitionen des Begriffes. Die Migrationsforschung selbst stellt 

ein interdisziplinäres wissenschaftliches Arbeitsfeld dar. Weitere Ausführungen zu diesem Punkt 

folgen später. 

Migration bedeutet aus dem lateinischen sowie englischen übersetzt Wanderung. Sie beschreibt 

die Wanderung eines Einzelnen oder von Gruppen in Staaten oder über deren Grenzen hinaus. 

Rückblickend fanden grenzüberschreitende Wanderungsbewegungen von Menschen bereits zu 

allen historischen Epochen in der Welt statt. (vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private 

Fürsorge e.V. 2017, S. 583) Migrationen stellen damit immer räumliche Bewegungen von Men-

schen dar. Touristische Reisen oder die Pendelfahrten zwischen dem Wohn- und Arbeitsort er-

fasst dieser Begriff jedoch nicht. Die vorgenannte Darstellung der Fortbewegung macht für diesen 

Personenkreis fundamentale Konsequenzen in ihren Lebensläufen sowie ihrem sozialen Umfeld 

kenntlich. Der Lebensmittelpunkt der gewanderten Individuen als Einzelperson, im Familienver-

bund oder in sozialen Gruppen wird in Gänze an einem anderen Ort verlegt. (vgl. Oltmer 2016, 

S. 9) Lange wurde lediglich von den Termini Einwanderung sowie Auswanderung und dem damit 

verbundenen Blickwinkel der Wanderung mit einem permanenten Ziel gesprochen. Der aus dem 

englischen Sprachraum eingebürgerte Begriff der Migration erfasst nunmehr die zirkulären Wan-

derungsformen, wie Pendelmigration oder Transmigration, zeitlich begrenzte sowie unbegrenzte, 

individuelle wie kollektive, erzwungene wie freiwillige Wanderungen aus den differenziertesten 

Motiven und mit vielfältigsten Zielen. Migration zeigt mithin komplexe Prozesse auf. Beispiele 

hierfür sind die Altersmigration britischer Rentner*innen auf die balearischen Inseln, die saisonale 

Arbeitswanderung rumänischer Erntehelfer*innen nach Deutschland sowie die Flucht von Men-

schen aus Kriegsgebieten wie Syrien. (vgl. Hintermann/Herzog-Punzenberger 2018, S. 24) 
 

In der Migrationsforschung wird der Begriff „Migration“ zwischen räumlichen, zeitlichen und moti-

vationalen Aspekten differenziert. Das Kriterium räumlich muss neben dem Wechsel des Woh-

nortes weitere Modifikationen, wie die Änderung der zuständigen Verwaltung, aufzeigen. Wird 

hierbei eine staatliche Grenze überquert, wird von einer internationalen bzw. grenzüberschreiten-

den Migration gesprochen. Das Verbleiben innerhalb der Grenzen wird als Binnenmigration beti-

telt. Bei einem Wechsel des Lebensmittelpunkts ab einem Zeitraum von drei Monaten bzw. ab 

einem Jahr bestimmt sich die Migration als zeitlich. Diesbezüglich werden der vorübergehende 

Wohnortwechsel (z. B. saisonale Wanderung der Erntehelfer*innen), die ausbildungsbezogene 

Wanderung (Auszubildende, Studierende bzw. Gesellen) und die kontinuierliche Neuordnung des 

geographischen, administrativen und sozialen Bezugssystems (z. B. Ein- oder Auswanderer) 

voneinander abgegrenzt. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang das Intervall zwischen ein-

maliger und wiederkehrender Wanderung (z. B. Pendel- oder Jahreszeitenmigration). Die Absicht 

freiwillig oder unfreiwillig zu migrieren, hat vielfältige Motive und Ursachen. Ein Grund kann die 

berufliche Situation (wie Arbeitssuche, vorteilhaftere Arbeitsbedingungen, Karriere) sein. Ein an-

derer Grund ist der aktuelle Lebensumstand (z. B. Heirat, Rente). Poltische Reformen können 
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ebenso ein Motiv für Migration darstellen. Räumliche, zeitliche sowie motivationale Gesichts-

punkte kennzeichnen jegliche Art von Migration. Ergänzt werden diese Tatbestände durch den 

Rechtsstatus der Migrierten bzw. Migrierenden im aufnehmenden Staat, denn hieraus leitet sich 

der weitere Zugang, z. B. in den Arbeitsmarkt sowie zu den wohlfahrtsstaatlichen Leistungen, ab. 

(vgl. ebd., S. 25f.) Im Jahr 2019 lebten nach der aktuellen OECD Studie weltweit mehr als 258 

Millionen Menschen nicht in ihrem Geburtsland, dies umfasst 3,4 % der Weltbevölkerung, dazu 

hinzukommend die Binnenmigrierenden (vgl. OECD 2019 (Internetquelle)). Sie alle sind Mig-

rant*innen. Die Definition Migrant*in wird im Kapitel 2.3 dargelegt. 
 

Die Migrationsforschung wird seit dem 19. Jahrhundert betrieben und stellt verschiedenartige 

Theorien in diesem Forschungsfeld auf. Wichtige Begriffe in diesem Feld sind die internationale 

Migration (Bewegung über nationale Grenzen hinaus); die Arbeitsmigration (Wanderung, um ei-

ner Erwerbstätigkeit nachzugehen); Emigration (Auswanderung aus der Perspektive des Her-

kunftslandes); Immigration (Einwanderung aus der Perspektive des Adressatenlandes); Migrati-

onssaldo (Einwanderung minus Auswanderung) sowie die kurzfristige Migration (Wanderungen, 

die unterjährig dauern) (vgl. Dietz 2008, S. 33). Nicht lineare Migration wird als Transmigration 

bezeichnet. Hier verlagert sich der Lebensmittelpunkt nicht dauerhaft, sondern es erfolgt über 

einen Zeitraum von Jahren ein Leben in unterschiedlichen Ländern, beispielsweise Gründe hier-

für sind Familie, Beruf oder Studium. Bei den sogenannten Transmigrant*innen besteht das Phä-

nomen, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt an einem ganz anderweitigen Ort etablieren 

können. (vgl. Schirilla 2018, S. 427) Ein weiterer Terminus ist die irreguläre Migration. Sie wird 

durch einen abgelehnten Asylantrag und die damit verbundene Ausreiseverpflichtung gekenn-

zeichnet. Wird dieser Ausreiseverpflichtung nicht nachgekommen, verbleiben diese Personen il-

legal im Land und werden umgangssprachlich als „Illegale“ betitelt. (vgl. Castro Varela/Mecheril 

2010, S. 33) Auf die weitreichende Literatur zur Migrationsforschung wird verwiesen. 
 

Zusammenfassend ist Migration Bestandteil des Mensch-Seins und damit der Gesellschaften. 

Sie stellt keine neue Erscheinungsform dar, denn rückblickend trat sie zu allen historisch offen-

kundigen Geschehen auf. Migration entsteht in der Verflochtenheit der gesellschaftlichen Relati-

onen und wirtschaftlich-politischer Tendenzen. Gesellschaftlich prägt sich Migration zeitintensiv 

und über lange Etappen aus, da sie nicht ausschließlich das Leben der Migrierenden, sondern 

dazu das der Menschen im Aufnahmestaat anhaltend modifiziert. (vgl. Hintermann/Herzog-Pun-

zenberger 2018, S. 29) Daher korrelieren Migration und Soziale Arbeit, ferner Migrationssozial-

arbeit bezeichnet. Das Professionsverständnis der Sozialen Arbeit erfordert daher ein inklusives 

Verständnis von Teilhabe bei Klient*innen mit Migrations- und Fluchtgeschichte (vgl. Lamp/Polat 

2017, S. 71).  
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2.2 Flucht, Fluchtursachen und Herkunftsländer 
 

Eine strikte Differenzierung zwischen Migration und Flucht ist ausgeschlossen, denn Flucht be-

gründet einen signifikanten Modus von Migration (vgl. Castro Varela/Mecheril 2010, S.31).  Der 

Terminus Flucht indiziert das Entkommen vor einer lebensbedrohlichen Zwangslage anlässlich 

Gewalt, die häufig aus politischen, ethno-nationalen, rassistischen, genderspezifischen oder reli-

giösen Bezügen getätigt bzw. angekündigt wird. Diesen Umstand gab es bisher in jeder ge-

schichtlichen Epoche. Bedingt durch Terror und Gebrauch unmittelbarer Gewalt kam es zu räum-

lichen Bewegungen, wie Fluchtbewegungen, Vertreibungen und Deportationen. (vgl. Oltmer 

2017, S. 34f.) 

UNHCR hat erstmalig mehr als 70 Millionen Menschen (Stand: Ende 2018) auf der Flucht notiert, 

damit die höchste Zahl, die je zuvor ermittelt wurde. Davon sind 25,9 Millionen Menschen vor 

Krieg und Verfolgung aus ihrem Heimatland geflohen, 41,3 Millionen sind Binnenvertriebene, d.h. 

Menschen, die innerhalb ihres Landes vertrieben wurden sowie 3,5 Millionen gelten als Asylsu-

chende. Mit Blickpunkt auf den Alltag wird alle zwei Sekunden ein Mensch vertrieben, das sind in 

Gänze 37.000 Menschen pro Tag. (vgl. unhcr.org 2019b (Internetquelle)) 

Wer flieht? Das Wort Flucht hat nach der Definition eine tiefe Bedeutung, erst recht für die als 

Flüchtlinge bezeichneten Menschen. Bedeutend sind jedoch die gesetzlichen Bestimmungen, die 

über den Bleibestatus sowie die daraus resultierenden Lebensumstände entscheiden. Was kenn-

zeichnet einen Menschen, der sich auf der Flucht befindet und mithin als Flüchtling tituliert wird? 

Gemäß Artikel 1A der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) ist ein Flüchtling eine Person, die "aus 

der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 

zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb 

des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht 

in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will." 

Damit trennt das Völkerrecht zwischen Menschen, die wegen definierter äußerer Einflüsse zur 

Flucht gezwungen sind (Flüchtlinge) und den Menschen, die auf eigenem Wunsch, z. B. zur Ver-

besserung der eigenen Lebensumstände, das Heimatland verlassen (Migranten). 

Flüchtlinge müssen sich einem Asylverfahren, das den Tatbestand der Verfolgung prüft, im Auf-

nahmestaat unterziehen. Durch die variierenden vorherrschenden Gesetze in den Aufnahme-

ländern, differenzieren sich diese Verfahren. Für die Dauer des Asylverfahrens, bis zum rechts-

kräftigen Abschluss dessen, werden die Antragsteller Asylbewerber*innen betitelt. Bei einem po-

sitiven Ausgang des Verfahrens wird von Asylberechtigten gesprochen. Flüchtlinge, denen nach 

GFK ein gleichwertiges Aufenthaltsrecht zugesprochen wird, werden als anerkannte Flüchtlinge 

bezeichnet. (vgl. Grunert 2008, S. 37f.) 
 

Warum müssen Menschen fliehen? Wer flieht, sieht sich selbst oder die Familie existenziell be-

droht. Es herrscht Aussichtslosigkeit im Heimatland. Der Klimawandel in Form von Naturkatastro-
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phen wie Erdrutsche, Dürren, Wirbelstürme oder Überschwemmungen sowie die Umweltzerstö-

rung (wie Vergiftung von Wasser, Verwüstung von Land) sind dabei ebenso ausschlaggebend. 

Jedoch der Hauptgrund sind die Menschenrechtsverletzungen. Die Flüchtlinge gehen aktiv nicht 

konform mit der Politik im Heimatland und werden deshalb verfolgt. Im Heimatland drohen ihnen 

Anklage, Folter, Haft bis zu Mord. Menschen, die sich der Zugehörigkeit zu gewissen ethnischen 

bzw. religiösen Gruppen oder spezifischer Minderheiten (wie Schwule, Lesben, Transgender) 

bekennen, werden in ihrem Heimatland diskriminiert und verfolgt. Ein Fluchtgrund kann ebenfalls 

der fehlende staatliche Schutz vor Übergriffen sein. Die genitale Verstümmelung bei Mädchen 

und Frauen ist ein Beispiel hierfür. Weitere Ursachen, warum Menschen ihre Heimat verlassen, 

sind Hunger und Armut. Die in der Gesellschaft oft als sogenannte „Wirtschaftsflüchtlinge“ tituliert 

werden, kämpfen um ihr Überleben. Der Staat strebt bei einigen Bevölkerungsgruppen die 

schlechte Gesundheitsversorgung, Arbeitslosigkeit und den Hunger an. Nicht zu vergessen ist 

die Fluchtursache Krieg im Heimatland, die die Zerstörung der Lebensgrundlagen und der Infra-

struktur mit sich bringt. Menschen, denen die Flucht nicht über die Grenzen ihres Heimatlandes 

hinaus gelingt, leben als Binnenflüchtlinge ohne Aussicht in ihrem Land und sind internationaler 

Hilfe unterworfen. (vgl. ebd., S. 43 ff.) 
 

Syrien als Kriegsland ist weltweit das größte Herkunftsland von Flüchtlingen (insgesamt 6,7 Mil-

lionen). Danach schließt sich Afghanistan mit 2,7 Millionen Flüchtlinge, dann Südsudan mit 2,3 

Millionen Flüchtlinge, Myanmar mit 1,1 Millionen Flüchtlinge und Somalia mit 0,9 Millionen Flücht-

linge an. Diese Staaten stellen die fünf größten Herkunftsländer dar. Die fünf Länder mit den 

meisten Binnenvertriebenen stellen sich wie folgt dar: Kolumbien (7,8 Millionen); Syrien (6,2 Mil-

lionen); Demokratische Republik Kongo (5 Millionen); Äthiopien (2,6 Millionen) und Somalia (2,6 

Millionen). Die Türkei als Nachbarland von Syrien gilt als eines der fünf größten Aufnahmeländer 

von Flüchtlingen mit 3,7 Millionen. Gefolgt von Pakistan (1,4 Millionen), Uganda (1,2 Millionen), 

Sudan (1,1 Millionen) sowie Deutschland (1,1 Millionen). (vgl. unhcr.org 2019a (Internetquelle)) 

Beim Betrachten von Syrien als größtes Herkunftsland von Flüchtlingen mit einer knappen Ein-

wohnerzahl von ca. 21 Millionen Menschen (Stand 2010) vor Kriegsbeginn ist festzustellen, dass 

hiervon aktuell 6,7 Millionen Menschen in Nachbarländer oder nach Europa geflohen sind und 

zugleich 6,2 Millionen Menschen waren innerhalb Syriens auf der Flucht.  

Geflohene Menschen variieren in zahlreicher Hinsicht, mithin ist die Ausgangslage der Flucht 

nicht immer gleichzusetzen. Das Geschlecht sowie die Ordnung im Familienverband prägen den 

Entschluss der Flucht bzw. den Fluchtprozess, die Fluchtroute, den Aufnahmeumstand und den 

sich anschließenden positiv oder negativ gestalteten Zukunfts- sowie Handlungsaspekt für die 

Geflüchteten. Die riskante Entscheidung zur Flucht hat stets einen individuellen Beweggrund für 

diesen Personenkreis. Gerade die Profession der Sozialen Arbeit hat sich für eine migrationsge-

sellschaftliche Bewusstseinsbildung einzusetzen, „[…] damit die historischen, ökonomischen, 

rechtlichen, politischen und sozialen Hintergründe, Zusammenhänge und Folgen von globaler 
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Ungleichheit und Gewalt zum Gegenstand von Erziehung und Bildung werden“ (Gardi/Lingen-

Ali/Mecheril 2016, S. 13). Das gesellschaftliche sowie politische Handeln muss in diesem Kontext 

forciert werden. Die Rechte aller Menschen sind hervorzuheben und zu intensivieren. Dabei sind 

Geflüchtete als handlungs- und interpretationsfähige Subjekte anzuerkennen. Sie haben einen 

Anspruch auf Selbstbestimmung und stellen keine Objekte dar. Letztendlich hegen alle Men-

schen, ob geflüchtet oder nicht, das universelle Bedürfnis nach angemessenen Lebens- und Ar-

beitsbedingungen. (vgl. ebd., S. 11ff.) 
 

2.3 Historischer Diskurs der Fluchtmigration nach Deutschland seit 2015 
 

Die unter Kapitel 2.1 erwähnten Migrationsformen traten und treten fortan in Deutschland auf. Die 

Geschichte Deutschlands wurde durch Ein- und Auswanderung fundamental beeinflusst. Aus 

diesem Grund ist Migration stets präsent. Eine politische Positionierung Deutschlands zu einem 

Einwanderungsland hat es erst im Jahr 2005 mit der Verabschiedung des Zuwanderungsgeset-

zes gegeben (vgl. Bade 2007, S. 32ff.). Deutschland gilt als neues Einwanderungsland im Herzen 

Europas (vgl. Astheimer 2013, S. 3). Das Land hat sich aufgrund von Migration, die von Ein- und 

Auswanderung gesteuert wird, zu einer Migrationsgesellschaft verwirklicht (vgl. Broden und Me-

cheril 2007, S. 7ff.). In diesem Kapitel wird ausschließlich auf den Prozess der Fluchtmigration 

eingegangen. Zuvor werden die Begrifflichkeiten Migrant*in und Migrationshintergrund erläutert. 
 

Seit dem Jahr 2015 sind etwa eine Million Flüchtlinge aus Kriegsländern wie Syrien, Irak, Afgha-

nistan und Somalia nach Deutschland gekommen (vgl. Nowak 2019, S. 15). Der Anteil der Per-

sonen mit Migrationshintergrund betrug bundesweit 22,5 Prozent. Somit hat mehr als jede fünfte 

Person in Deutschland einen Migrationshintergrund. Durchschnittlich ist der Bevölkerungsanteil 

mit Migrationshintergrund jünger als der Bevölkerungsanteil ohne Migrationshintergrund. (vgl. 

Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister/Senatorinnen und Senato-

ren der Länder (IntMK) 2019, S. 4) 
 

Wer wird als Migrant*in bezeichnet? Migrant*in ist ein facettenreicher Begriff. Zunächst werden 

Menschen so betitelt, die ihren Lebensmittelpunkt kurzweilig oder dauerhaft innerhalb ihres Ge-

burtslandes bzw. grenzüberschreitend verlagern. Deutschland hatte sich in der Vergangenheit 

lange an dem Kriterium der Staatsbürgerschaft gehalten, um Zu- und Abwanderungen zu analy-

sieren. Damit wurde ganz klar zwischen Inländer*innen sowie Ausländer*innen differenziert und 

schlichtweg das nationale WIR von den zugewanderten ANDEREN getrennt. Jahrzehntelang 

wurde die Begrifflichkeit Ausländer*innen in jeglichen Ebenen benutzt. Erst die Migrationsfor-

schung substituierte diesen Terminus unter anderem durch Migrant*in und durch Menschen mit 

Migrationshintergrund. (vgl. Herzog-Punzenberger/Hintermann 2018, S. 30) 
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Die Migrationsanderen werden in zwei Modi festgestellt. Es wird dabei zwischen der formellen 

und informellen Festlegung divergiert. Das essenziellste Merkmal formeller nationaler Zugehörig-

keit ist die Staatsangehörigkeit. Das informelle Resultat ergibt sich mit der Auseinandersetzung 

der Zugehörigkeit. Hierbei sind Gewohnheiten, Aussehen, Klang des Namens sowie Habitus be-

deutend, die die Zugehörigkeit der Person gestattet oder ausschließt. (vgl. Castro Varela/Meche-

ril 2010, S. 38ff.) 
 

Im Jahr 2005 wurde die Thematik Migration in das Erhebungsprogramm des Mikrozensus aufge-

nommen und der Begriff „Migrationshintergrund“ eingeführt. Damit soll ein genereller Überblick 

über die Bedeutung von Migration für Staat und Gesellschaft in Deutschland vermittelt werden. 

Einen Migrationshintergrund hat jemand, wenn er selbst oder mindestens ein Elternteil die deut-

sche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt. Von dieser Definition sind folgende Perso-

nengruppen miterfasst: zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer*innen, zugewanderte 

und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (Spät-)Aussiedler*innen, Personen, die die deutsche 

Staatsangehörigkeit durch Adoption durch einen deutschen Elternteil erhalten haben sowie mit 

deutscher Staatsangehörigkeit geborene Kinder der zuvor genannten Genres. (vgl. Statistisches 

Bundesamt (Destatis) 2019, S. 4) Im Mikrozensus liegt damit der Focus auf die Staatsangehörig-

keit. Bundesweit werden demnach Migrant*innen als Menschen mit Migrationshintergrund be-

zeichnet. Diese Unterteilung der Bevölkerung nach dem Aspekt „mit und ohne Migrationshinter-

grund“ im Mikrozensus stellt die gesellschaftlichen Spektren lediglich begrenzt dar (vgl. Die Be-

auftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2019, S. 19). Das Merk-

mal „Migrationshintergrund“ agiert als ein reines statistisches Merkmal. Demzufolge schafft die-

ses Kriterium eine künstliche Spaltung zwischen Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund, 

die in der Realität in den vorgehaltenen Familienkonstellationen nicht mehr vorhanden sind, da 

Deutschsein als facettenreiche Identitätsform kulturell, ethnisch, religiös und national apperzipiert 

wird (vgl. Foroutan u. a. 2014, S. 55). Entscheidend ist dazu die Position der Migrationsgenera-

tion. Die erste Generation beinhaltet die Personen, die im Ausland geboren und selbst zugewan-

dert sind. Die zweite Generation umfasst Personen, die in Deutschland geboren sind, die jedoch 

mindestens ein Elternteil haben, der im Ausland geboren ist. (vgl. Die Beauftragte der Bundesre-

gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2011, S. 10) Die Personen der ersten Genera-

tion nehmen sich selbst als Fremde war und werden als Fremde wahrgenommen, während die 

zweite Generation versucht sich anzupassen. Personen der dritten Generation gehören größten-

teils dazu, d.h. sie sind so integriert, dass sie als Personen einer Migrationsgeneration nicht re-

gistriert werden (vgl. Foroutan u. a. 2014, S. 14 – analog Drei-Generationen-Sequenzmodell nach 

Bogardus 1931). Um der Frage nachzugehen, inwieweit die Integration von geflüchteten Men-

schen unterstützt werden kann, ist es wichtig, eine Übersicht über die aktuelle Situation von ge-

flüchteten Personen in Deutschland zu skizzieren. 
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Abbildung 1 Entwicklung der Asylantragszahlen (Erst- und Folgeanträge) in Deutschland von 2000 bis 2018 aus: 

BAMF. Migrationsbericht 2018. Nürnberg 2020, S. 15. 

Der Abbildung ist zu entnehmen, dass die Anzahl der Erstanträge im Jahr 2018 erstmals wieder 

unter das Niveau von 2014 fiel. Im Jahr 2018 wurden 185.853 Asylerst- und Folgeanträge gestellt. 

Im Vergleich zum Vorjahr (2017: 222.683 Erst- und Folgeanträge) war somit ein Rückgang von 

16,5 Prozent zu verzeichnen. Vom Januar bis Oktober 2019 wurden insgesamt 141.889 Asylerst- 

sowie Folgeanträge registriert. Seit 2017 wird folglich eine rückläufige Tendenz belegt. Als Her-

kunftsländer von Erstantragstellenden gilt folgende Priorisierung: Syrien, Irak, Türkei vor Nigeria. 

(vgl. BAMF 2020, S. 10f.) 
 

In der Bundesrepublik Deutschland existieren zahlreiche Gesetze in diesem Kontext. Ein Schutz 

dieser Menschen besteht nach § 3 Asylgesetz (AsylG). Des Weiteren gibt es nach Artikel 16a (1) 

Grundgesetz (GG) ein Recht auf Asyl für politisch Verfolgte. Für die Begriffsbestimmung der po-

litischen Verfolgung wird dabei auf die Definition der GFK zurückgegriffen (vgl. Kapitel 2.2). Aus 

rechtlicher Sicht ist ein Flüchtling erst dann im Status Flüchtling, wenn das Ergebnis seines Asyl-

verfahrens den Flüchtlingsschutz aufzeigt (vgl. Altinzencir 2019, S. 57).  

Alle geflüchteten Personen, die nach Deutschland kommen, um Schutz zu beantragen, durchlau-

fen ein Asylverfahren. Die zuständige Behörde hierfür ist das Bundesamt für Migration und Flücht-

linge (BAMF). Am Ende des Verfahrens steht die Entscheidung, ob ein berechtigter Grund vor-

liegt, um als Flüchtling oder Asylberechtigter*innen anerkannt zu werden. Das Asylverfahren ist 

in mehreren Schritten gegliedert.  
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An dieser Stelle werden die Schritte aufgrund ihres Umfanges ausschließlich kurz benannt: 1. 

Ankunft und Registrierung; 2. Erstverteilung und Unterbringung; 3. die zuständige Aufnahmeein-

richtung stellt die Versorgung und die Unterkunft nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG); 4. persönliche Antragstellung und Residenzpflicht; 5. Prüfung des Dublin-Verfahrens; 

6. persönliche Anhörung; 7. Entscheidung des Bundesamtes; 8. mögliche Rechtsmitteleinlegung 

gegen die Entscheidung sowie 9. Ausgang des Asylverfahrens. (vgl. ebd., S. 62ff.) 

Seit dem Jahr 2015 bis 2019 sind eine Vielzahl wesentlicher Gesetzesänderungen im Aufent-

haltsrecht zum Tragen gekommen. Diese werden anlässlich ihrer Dimensionen lediglich kompri-

miert angesprochen: 2015: Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbe-

endigung, Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz (Asylpaket I); 2016: Neuordnung des Auswei-

sungs- und Abschieberechts, Datenaustauschverbesserungsgesetz, Gesetz zur Einführung be-

schleunigter Asylverfahren (Asylpaket II), Gesetz zur erleichterten Ausweisung von straffälligen 

Ausländern und zum erweiterten Ausschluss der Flüchtlingsanerkennung bei straffälligen Asyl-

bewerbern, Integrationsgesetz; 2017: Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht; 

2018: Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Drittes Gesetz zur Änderung des Asylgesetzes: Rege-

lung von Mitwirkungspflichten von Schutzberechtigten im Widerrufs- und Rücknahmeverfahren, 

Gesetz über die Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung sowie 2019: Gesetz zur Entfristung 

des Integrationsgesetzes, Fachkräfteeinwanderungsgesetz (Änderungen), Gesetz über die Dul-

dung bei Ausbildung und Beschäftigung (Änderungen), Einführung einer langfristigen Duldung 

aus persönlichen Gründen, Ausbildungsduldung bzw. Beschäftigungsduldung und Gesetz zur 

besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht: „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“. Allein dieses enorme 

Ausmaß, welches die politischen, legislativen, exekutiven, judikativen sowie gesellschaftlichen 

Ebenen tangiert, zeigt das Migration in allen Bereichen in Deutschland omnipräsent ist. 

Migration ist kein zeitweiliges Phänomen, sondern ist als konstituierender Bestandteil der Gesell-

schaft politisch anerkannt worden, welcher auf mittel- und langfristiger Sicht eine strukturelle, 

soziale, kulturelle sowie emotional-identifikative Veränderung von Wirtschaft, Politik und Gesell-

schaft mit sich bringt. Deutschland stellt eine plurale und heterogene Gesellschaft dar, die sich in 

einem Aushandlungsprozess hinsichtlich der Minderheitenrechte sowie -positionen befindet und 

dabei gleichzeitig eine neue nationale Identität sucht. (vgl. Canan u. a. 2018, S. 10ff.)  

Foroutan wählt den Terminus „postmigrantisch“ hierfür. Postmigrantisch repräsentiert indes nicht 

einen Prozess der beendeten Migration (vgl. Foroutan/Karakayali/Spielhaus 2018, S. 10). Es wird 

sich nicht durch die Verwendung des Präfixes „post“ von Migration distanziert, was Mecheril am 

Begriff kritisch formulierte (vgl. Mecheril 2014, S. 107ff.). Postmigrantisch steht für eine Analyse-

perspektive, die sich mit den Konflikten, Identitätsbildungen, sozialen und politischen Umgestal-

tungen befasst, die sich nach dem Migrationsprozess vollzieht.  
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Mithin wird die Ausprägung der Gesellschaft nach geschehender Einwanderung betrachtet. (vgl. 

Foroutan u. a. 2015, S. 15) Die Transformation vom Ausländer zur Person mit Migrationshinter-

grund wurde bereits in diesem Kapitel beschrieben. Es mangelt an einer etablierten Bezeichnung, 

die die nationale und kulturelle Mehrfachzugehörigkeit sowie -identifikation von Menschen wert-

neutral repräsentiert (vgl. Foroutan 2010, S. 10).  

Denn aus den multiplen Wir-Identitäten bekennen sich neue deutsche Identitäten (vgl. ebd., S. 

15). So Oliver Harris (Rapper) in einem Interview: „Es gibt nämlich die „neuen Deutschen“, das 

sind Leute wie er, und die „alten Deutschen“, die noch nicht kapiert haben, wer die neuen Deut-

schen sind“ (Pham 2010 (Internetquelle)). Schlussendlich werden in Deutschland immer wieder 

„neue Deutsche“ mit oder ohne Fluchterfahrung existent. 

2.4 Umgang des Landkreises Börde mit der Fluchtmigration seit 2015 
 

Der Landkreis Börde im Bundesland Sachsen-Anhalt als eine im Stabliniensystem organisierte 

kommunale Gebietskörperschaft hat die Aufgabe der Fluchtmigration gleichartig zu bewältigen. 

Die folgenden Angaben wurden in Gänze im Landkreis Börde sowie in der dazugehörigen Orga-

nisationseinheit dem Amt für Migration recherchiert.  
 

Dazu ein paar Eckdaten der Gebietskörperschaft: Der Landkreis weist eine Fläche von 2.366,63 

Quadratkilometer mit 173.446 Einwohner (Stand 31.12.2019) auf. Die rechtliche Verpflichtung zur 

Aufnahme des benannten Personenkreises ergibt sich aus § 1 des Aufnahmegesetzes (AufnG) 

des Landes Sachsen-Anhalt. Damit obliegt dem Landkreis diese Aufgabe im übertragenen Wir-

kungskreis.  
 

Zu dieser Aufgabe gehören die Unterbringung, die Gewährung von Leistungen nach den jeweils 

maßgeblichen Leistungsgesetzen, die angemessene Beratung und Betreuung sowie Maßnah-

men zur Eingliederung im Rahmen von Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Der Landkreis ist 

verpflichtet, zugewiesene Personen nach einer präzisen Quote, die durch das Land alternierend 

ermittelt wird, aus der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber bzw. Landesaufnahmeeinrichtun-

gen aufzunehmen. Um den Umgang des Landkreises Börde in diesem Kontext nachvollziehen 

zu können, wird eine Übersicht der Fluchtmigration seit 2015 bis jetzt dargestellt. 
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Abbildung 2 Gesamtzahl aufhältiger Ausländer im Landkreis Börde (2015-2020) aus: Landkreis Börde - Amt für Mig-

ration. Haldensleben 2020. 

Die Abbildung macht deutlich, dass bereits im Jahr 2015 die Anzahl der geflüchteten Personen 

(jegliche Personen im Kontext eines Asylverfahrens) innerhalb von elf Monaten um 558 Personen 

gestiegen ist. Im Jahr 2016 ist weiterhin ein Anstieg von 621 Personen zu verzeichnen. Ab 2017 

bis aktuell pendelt sich die absolute Personenanzahl an Geflüchteten allmählich bei durchschnitt-

lich ca. 2.400 Personen ein. Nach der sogenannten Flüchtlingskrise im Jahr 2015 erreichten viele 

Neuankömmlinge den Landkreis Börde. Auf der Grundlage der hohen Zuweisungszahlen im Jahr 

2015 entschied der Hauptverwaltungsbeamte gemeinsam mit dem politischen Gremium (Kreis-

tag) einen neuen Fachdienst Migration, jetzt das Amt für Migration, ab dem 01.09.2015 zu instal-

lieren. Das Amt wurde zunächst in zwei Sachgebieten untergliedert. Das Sachgebiet 1 „Auslän-

derwesen und Staatsangehörigkeiten“ als Eingriffsverwaltung wurde aus dem Ordnungsamt aus-

gegliedert und das Sachgebiet 2 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ als Leis-

tungsverwaltung wurde aus dem Sozialamt eingebunden.  
 

Im Verlauf der Zeit wurden Stellen (VZÄ) entsprechend den organisatorischen Bedarfen zuge-

führt. Ferner wurde ab dem 01.01.2016 ein Sachgebiet 3 „Unterbringung und Vertragsmanage-

ment“ zeitlich befristet geschaffen. Daneben sind zwei Integrationskoordinatorinnen, ein Bil-

dungskoordinator für Neuzugewanderte sowie ein Betreuungskoordinator dem Amt für Migration 

zugehörig.  
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Die Notwendigkeit für diesen Schritt ab dem 01.09.2015 verdeutlichen folgende Zahlen: 

 
Abbildung 3 Zuweisungen Landkreis Börde in den Jahren 2015 bis 2020 aus: Landkreis Börde - Amt für Migration. 

Haldensleben 2020. 

Die in der Abbildung 3 dargestellten Zuweisungen in den Landkreis Börde beinhalten jeglichen 

Status (Asylbewerber*innen, geduldete Personen, Personen mit Flüchtlingseigenschaft, subsidi-

ärer Schutz oder Abschiebeverbot bzw. Resettlement-Flüchtlinge). Im Jahr 2015 mussten insge-

samt 2.303 Personen, die teilweise mit großen Bussen bis in die Nacht in den Landkreis transfe-

riert wurden, untergebracht werden. Hierzu hat der Landkreis sein Unterbringungskonzept für 

diesen Personenkreis erweitert. Dies bedeutet konkret, dass die drei vorhandenen Gemein-

schaftsunterkünfte zu Beginn des Jahres 2015 im Jahr 2016 auf sechs erhöht wurden. Die Anzahl 

der Gemeinschaftsunterkünfte hat sich durch vorzeitige Vertragsauflösung seit dem Jahr 2019 

auf drei minimiert. Notunterkünfte wurden im letzten Quartal des Jahres 2015 etabliert. Im Jahr 

2016 konnten insgesamt zehn Notunterkünfte fixiert werden. Die Anzahl dieser Unterkünfte wurde 

sukzessiv abgebaut. Mit Beginn des Jahres 2019 waren keine Notunterkünfte im Landkreis vor-

handen. Gleichzeitig wurden flächendeckend im Landkreis Wohnungen von größeren Woh-

nungsgesellschaften sowie privaten Personen zur Unterbringung der Geflüchteten durch das Amt 

für Migration angemietet. Der höchste Bestand an Wohnungen zur Unterbringung konnte im drit-

ten Quartal 2016 mit einer Anzahl von 273 vermerkt werden. Aktuell sind 108 Wohnungen exis-

tent. Um die Beratung und Betreuung in den Wohnungen sowie Notunterkünften zu gewährleis-

ten, wurden zu den bereits vorhandenen zwei Sozialarbeitern zwei weitere im Amt beschäftigt. 

Dazu wurden Verträge mit diversen Wohlfahrtsverbänden über die Sicherstellung einer nieder-

schwelligen Betreuung geschlossen. Diese wurden ebenfalls sukzessiv mit der Schließung der 

Notunterkünfte sowie Reduzierung der Mietverträge der Wohnungen angepasst bzw. beendet. 
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Eine niederschwellige Betreuung wird durch Personen realisiert, die keine entsprechende Quali-

fikation für die Funktion eines Sozialarbeiters nachweisen können. Insgesamt war festzustellen, 

dass die Priorisierung der Aufgabenbewältigung in den Jahren 2015 und 2016 im Amt für Migra-

tion grundsätzlich quantitativ vor qualitativ war. Es konnte weiterhin ein Arzt über einen Vertrag 

gebunden werden, der einmal wöchentlich die ärztliche Versorgung in einer großen Notunterkunft 

absicherte. Schließlich darf das Engagement des Ehrenamtes nicht vergessen werden, welches 

in signifikanter Weise den Landkreis bei der Aufnahme der Flüchtlinge unterstützte und sich am 

Integrationsprozess beteiligte. 

Abschließend ist in diesem Punkt zu erwähnen, dass das Amt für Migration an dem Projekt Will-

kommenskultur in Sachsen-Anhalt (Willkommensbehörden) in dem Zeitraum 01.11.2016 bis 

31.01.2019 teilgenommen hat. Weitere Einzelheiten hierzu werden im Kapitel 3.4 dargelegt. 
 

3 Integration 
 

Das vorhergehende Kapitel hat sich intensiv mit dem Gebiet der Migration auseinandergesetzt. 

Migration verschmilzt eng mit dem Begriff Integration und wird in diesem Kontext oft genannt. 

Was bedeutet der Terminus Integration? Wie sieht konkret die Integration von Migranten*in-

nen/Flüchtlinge/Geflüchtete etc. aus? Welche Bedeutung spielt dabei die Assimilation sowie die 

Begrifflichkeit der Inklusion? Welche Integrationsbestrebungen hat es im Landkreis Börde seit 

dem Jahr 2015 gegeben? Diese aufgelisteten Fragen sollen uneingeschränkt in den nachfolgen-

den vier Unterkapiteln zu diesem Kapitel beantwortet werden. In dieser Arbeit wird, wie zu Beginn 

hingewiesen, der Fokus auf den Personenkreis der geflüchteten Menschen gelegt. Um die allge-

meinen Begrifflichkeiten zu verdeutlichen, wird dazu größtenteils der Terminus Migrant*innen ver-

wendet. 
 

3.1 Definition des Begriffes Integration 
 

Wird über den Personenkreis der Geflüchteten bzw. Migrant*innen gesprochen, ist der Begriff 

Integration in aller Munde. Integration ist ein komplexer Begriff, der verschiedene Auffassungen 

und Theorien aufweist. Es existiert keine allgemein legitimierte Theorie der Integration in der Po-

litik, der Wirtschaft sowie den Fachdisziplinen (vgl. Han-Broich 2012, S. 115). In diesem Kapitel 

wird Integration aus sozialwissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Integration gehört seit der 

Entstehung der Soziologie im 19. Jahrhundert zum zentralen Aspekt. Hierbei spielen zwei Stand-

punkte eine Rolle. Der erste Punkt befasst sich mit der Teilhabe von Individuen oder Gruppen an 

der Gesellschaft. Konkret wird hier dargelegt, ob und inwieweit der vorgenannte Personenkreis 

einen Zugang zu den Teilbereichen sowie Ressourcen einer Gesellschaft hat. Der zweite Punkt 

stellt die Verfassung der Gesellschaft dar und ob diese in Gänze bestand hat. Eine Person ist 
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integriert, wenn sie in jeweiliger Relation in eine Gesellschaft angekommen und beteiligt ist (Teil-

habe). Integration erfasst prinzipiell alle Menschen. (vgl. Treibel 2016, S. 35) Somit gibt es keinen 

anderen Weg als die Integration von Migrant*innen im Aufnahmeland. Sie werden anlässlich des 

demografischen Wandels und des vorherrschenden Fachkräftemangels gebraucht. Die gesell-

schaftliche Integration von Migrant*innen bestimmt sich nach der Teilnahme an den für die Le-

bensführung gewichtigen gesellschaftlichen Bereichen. Der Personenkreis sollte einen Zugang 

zur Arbeit, Erziehung, Ausbildung, Wohnung, Gesundheit, Recht, Politik, Medien und Religion 

erreichen. Die moderne Gesellschaft fordert diesen Umstand bei allen Menschen inklusive nicht 

Migrant*innen ein. Damit sind schlichtweg alle Individuen am Integrationsprozess beteiligt. Eine 

dauerhafte Integration der Individuen in die Gesellschaft als solche ist jedoch ausgeschlossen. 

Integration ist als zeitliche Dimension in die jeweils essenziellen sozialen Komplexe zu verstehen 

und keinesfalls als selbstverständlich zu betrachten, da sich jeder Mensch stets auf Neue in die-

sem Kontext bemühen muss. (vgl. Bommes 2007, S. 3) 

Der zweite Punkt richtet sich an die Gesamtgesellschaft, dann gilt Integration als Zusammenhalt. 

Hier ist zu klären, was die Gesellschaft zusammenhält, ist sie als solche integriert bzw. gibt es 

einen Zusammenhalt ihrer Mitglieder (vgl. Treibel 2016, S. 36). Normen sowie Werte, Sitten und 

Gebräuche halten eine Gesellschaft zusammen. Wie bereits unter Kapitel 2.3 erläutert, sieht sich 

die dritte Generation von Migrant*innen grundsätzlich integriert in einem vielfältigen Deutschland, 

welches durch einen starken demografischen Wandel sowie steigende kulturelle, ethnische, reli-

giöse und nationale Bandbreiten geprägt ist. Kulturelle Prägnanzen der Individuen werden immer 

ungenauer, so dass die Frage aufkommt, was ist heutzutage überhaupt deutsch. Über diese The-

matik wurden ab dem Jahr 2000 Diskussionen und Debatten um eine „deutsche Leitkultur“ ge-

führt. (vgl. Foroutan u. a. 2014, S. 5) Foroutan bezeichnet die deutsche Gesellschaft, die sich in 

einem Gestaltungsprozess befindet, als postmigrantisch (vgl. Kapitel 2.3). In diesem Prozess 

werden Zugehörigkeiten, Teilhabe und Positionen in der Gesellschaft neu ausgehandelt, dabei 

beanspruchen Migrant*innen und deren Nachfahren gleichermaßen den kongruieren Zugang so-

wie die korrespondierenden Rechte (vgl. Foroutan u. a. 2015, S. 74). 
 

Integration nimmt somit Bezug auf eine große Menge sehr differenzierter Aspekte sowie Lebens-

bereiche. Der für die sozialwissenschaftliche Forschung in Deutschland bekannteste Ansatz hier-

für stammt von Esser. Esser bezeichnet die zwei zu Beginn dieses Kapitels dargestellten Arten 

der Integration als Systemintegration und Sozialintegration (vgl. Esser 2001, S. 3ff.). Die differen-

zierten Aspekte werden nach Esser grob in vier unterschiedliche Dimensionen von Integration 

eingeteilt und zugeordnet. Die vier Formen der Sozialintegration unterscheidet er in: Kulturation, 

Platzierung, Interaktion und Identifikation. 

 Der Erwerb von kognitiven Fähigkeiten kennzeichnet Kulturation. Diese sind für die gesell-

schaftliche Teilhabe von Menschen unabkömmlich. Die sogenannte kognitive bzw. kulturelle 
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Integration stellt somit im weitesten Sinne die kulturellen Fertigkeiten und Kenntnisse (z. B. 

die Sprache, Wissen) fest.  

 Die in Form von sozialen Positionen erfolgende strukturelle Integration in die gesellschaftli-

chen Bereiche (z. B. Arbeits- und Wohnungsmarkt) wird als Platzierung definiert. Die zentrale 

Platzierung, als essenziell geltende Integrationsform, bildet den Schlüssel für jede nachhal-

tige Integration. Die sogenannte strukturelle Integration veranschaulicht mithin Positionen (z. 

B. Statuspositionen über Bildung und auf dem Arbeitsmarkt, Übernahme von Rechten). 

 Interaktionen werden mittels sozialer Kontakte, den Einbindungen in soziale Beziehungen (z. 

B. Freundschaften, Nachbarschaften, soziale Netzwerke) sowie durch die Mitbestimmung in 

der Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht. Zusammengenommen fixieren diese die Teilhabe 

in den alltäglichen und nicht-formellen Bereichen der Gesellschaft. Hier ist die zubenannte 

soziale Integration gemeint, die sich durch die Beziehungen zu anderen (z. B. freundschaftli-

che Beziehungen) hervorhebt. 

 Identifikationen titulieren die subjektive und in unterschiedliche Formen realisierbare Veror-

tung von Individuen innerhalb einer Gesellschaft. Sie spiegeln sich mittels der passiven Hin-

nahme, durch den Bürgersinn bis hin zur völligen Identifikation des Individuums mit der Auf-

nahmegesellschaft wieder. Die hier zudem bezeichnete emotionale Integration erfasst Werte 

und Einstellungen (z. B. Übernahme von Werthaltungen und Loyalitäten). 

Es entstehen dabei vielfältige Wechselwirkungen zwischen den vier Formen der Integration. Bei-

spielsweise muss ein gewisser Grad an Kulturation existieren, damit die Integration auf dem Ar-

beitsmarkt und in soziale Netzwerke zum Erfolg führen. Gleichzeitig sind Beziehungen zur Auf-

nahmegesellschaft, egal ob die zum Arbeitsmarkt oder aus anderen Zusammenhängen entstan-

dene soziale Beziehungen, zum Erwerb kognitiver Fähigkeiten von Nöten. (vgl. ebd., S.8ff.) Fest-

zustellen ist, dass alle vier genannten Dimensionen nach Esser in einem kausalen Kontext stehen 

und damit den Grad der gesellschaftlichen Integration des Individuums festlegen (vgl. Esser 

2004, S. 45). Integration kann sich für einzelne Personen oder Personengruppen im Hinblick auf 

differenzierte Dimensionen sowie sogar innerhalb einer Dimension bei verschiedenen Aspekten 

sehr divergiert gestalten. Es ist nicht sinnhaft, von Integration im Allgemeinen zu sprechen, son-

dern diese muss mithilfe unterschiedlicher Indikatoren in ihren vielfältigen Facetten betrachtet 

werden.  
 

Integration ist keine Einbahnstraße und stellt keine einseitige Leistung von Migrant*innen dar, 

indes ist sie als wechselseitiger Prozess anzusehen. Pluralismus und eine heterogene Gesell-

schaft zählen zu den Grundlagen des bundesdeutschen Selbstverständnisses. Jedoch in Bezug 

auf Migrant*innen werden diese ausgeblendet und es wird von ihnen eine Anpassung an die 

homogene Gesellschaft gefordert. Aus diesem Kontext heraus entstand 1997 der negativ behaf-

tete Begriff „Parallelgesellschaft“. Die Aufnahmegesellschaft hegte die Vorstellung, dass Mig-

rant*innen im Aufnahmeland in einer eigenständigen, separaten und kulturellen Welt leben. Aus 
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dieser Annahme heraus ist im politischen Raum der Begriff von „Integrationsunwilligen“ hervor-

getreten, was exakt mit dieser Begrifflichkeit gemeint war, bleibt ungeklärt. (vgl. Thränhardt 2010, 

S. 21) 

Mit der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes im Jahr 2005 wurde erstmalig der Integra-

tionsbegriff in einer migrationspolitischen Gesetzgebung verwandt (vgl. Castro Varela/Mecheril 

2010, S. 25). Integration prägt sich jedoch nicht vorrangig durch staatliche Sonderprogramme, 

sondern realisiert sich in Wirtschaft und Gesellschaft. Das Hauptaugenmerk sollte somit nicht auf 

die kulturelle Integration gelegt werden. Ein gleichberechtigter Zugang in den Arbeitsmarkt ist für 

den Integrationsprozess entscheidend, da hierauf Status, Zugehörigkeit sowie soziale Kontakte 

beruhen. Durch die Öffentlichkeit wird zustimmend eine steigernde Verankerung von Migrant*in-

nen in der Arbeitswelt wahrgenommen. Eine effektive Integrationspolitik ist förderlich, ersetzt je-

doch nicht die sozioökonomische Integration. (vgl. Thränhardt 2010, S. 21) Trotz regelmäßig fest-

gestellten Fachkräftemangel in Deutschland werden die Kompetenzen von hochqualifizierten 

Migrant*innen in Deutschland größtenteils nicht erkannt, was ihnen einen adäquaten Zugang in 

die Arbeitswelt erschwert (vgl. Griese/Sievers 2010, S. 22). Diese Kompetenzen und Ressourcen 

werden künftig zunehmend in Wirtschaft und Gesellschaft benötigt. 
 

Studien in der Migrationsforschung haben ergeben, dass Menschen mit oder ohne Migrations-

hintergrund ähnliche Vorstellungen vom Deutsch-Sein und ähnliche Muster der Identifikation mit 

Deutschland aufzeigen. Eine Änderung der Denkweise in der Zugehörigkeits- und Integrations-

auffassung bringt die Erkenntnis, dass jemand Deutscher überdies ohne Vererbung werden kann. 

Mit dem Inkrafttreten des Integrationsgesetzes am 06.08.2016 wurde den Migrant*innen sugge-

riert, dass sie sich die Zugehörigkeit zu Deutschland durch strukturelle Integration, wie Bildung 

und Arbeitsmarkt, erarbeiten können. Eine Fokussierung auf diese alleinige Dimension ist für das 

Zugehörigkeits- und Integrationsverständnis dysfunktional. Sind Migrant*innen erfolgreich struk-

turell integriert, heißt das nicht automatisch, dass sie als zugehörig anerkannt werden. Unver-

zichtbar ist hier der Ausbau des Zugehörigkeits- und Integrationsverständnisses. Dies könnte 

mittels eines neues Integrationsgesetzes geschehen, welches den Personenkreis der Migrant*in-

nen sowie der Aufnahmegesellschaft festmacht. Auf diese Weise können Änderungsprozesse in 

den Denkweisen geschehen. Integrative Angebote würden künftig für alle Menschen zur Verfü-

gung stehen und als Zukunftsauftrag festgelegt. Das Hauptaugenmerk für die Zukunft kon-

zentriert sich auf ein gemeinsames Zusammenleben in einer pluralen Demokratie. Hierzu sollte 

eine Konzeption erarbeitet werden, die nach Canan und Foroutan ein Zukunftskonzept für eine 

konvivale Integration betitelt wird. (vgl. Canan/Foroutan 2016, S. 69) 

Narrationen schaffen Zusammengehörigkeit. Deutschland hat als vielfältige Gemeinschaft wei-

terzudenken, indem es die Pluralität in einem Leitbild verankert. (vgl. ebd., S. 71) Die Verwand-

lung Deutschlands in ein vielfältiges Einwanderungsland sollte hierbei die kollektive Identität von 
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Etablierten, Migrant*innen sowie deren Nachkommen forcieren. Als politisches Leitbild einer Ein-

wanderungsgesellschaft könnte Anerkennung, Chancengleichheit und Teilhabe manifestiert wer-

den. (vgl. ebd., S. 73) Da das vorab Veranschaulichte ein Zukunftsgedanke und -wunsch ist und 

Migrant*innen von Integration im Sinne von gleichgestellter Partizipation und Teilhabe fernab 

sind, stellt dies eine Herausforderung für die Politik sowie die heterogene Gesellschaft dar. Dieser 

Herausforderung hat sich gleichzeitig die Soziale Arbeit im Kontext Migration zu stellen. Die Pro-

fession als Arbeit an der Umsetzung ihres Tripelmandates im Zusammenhang mit Geflüchteten 

ist essenziell (vgl. Staub-Bernasconi 2019, S. 412ff.). Sie setzt da an, wo Ungerechtigkeit und 

Menschenrechtsverletzungen bestehen, wo Chancengleichheit (siehe AGG) nicht vorhanden ist, 

wo Menschen Zugänge zu Möglichkeiten eigenständiger Lebensgestaltung aufgrund gesell-

schaftlicher Bedingungen oder politischer Zwänge und Vorhaben verwehrt sind. Ergänzend be-

schäftigt sich Soziale Arbeit im Feld der Migration mit Individuen, die sich öffnen und Gleichbe-

rechtigung, Menschenrechte sowie die Erweiterung ihrer Handlungsspielräume einklagen. Zu-

gleich sollte in der Profession nicht die Arbeit mit der Gesamtgesellschaft vergessen werden, 

denn Soziale Arbeit in diesem Kontext heißt nicht ausschließlich Arbeit für die Migrant*innen. 

Indes hat sich ebenfalls die öffentliche Verwaltung, das Sozial- und Gesundheitssystem sowie 

das Bildungssystem an die neue plurale Gesellschaft anzupassen. In Bezug auf Integration ist 

Soziale Arbeit von neuen gefordert, da das Spektrum der Klient*innen vielfältiger geworden ist. 

Neu geschaffene Konzepte wie interkulturelle Öffnung und Diversity greifen hier ein. Sozialarbei-

ter*innen haben darauf hinzuwirken, dass Migrant*innen in der heterogenen Gesellschaft akzep-

tiert werden. In diesem Zusammenhang sind folgende Aufgaben zu bewältigen: Förderung des 

interkulturellen Lernens, Abbau diskriminierender oder rassistischer Stereotypen, Antidiskriminie-

rungsarbeit und Entlastung der pluralen Gesellschaft in der Interaktion der Vielfältigkeit sowie 

Arbeit mit Migrant*innen irrelevant, welchen Status sie innehaben. (vgl. Schirilla 2016, S.129) Der 

Begriff „Menschen mit Migrationshintergrund“ verdeutlicht eine Nichtzugehörigkeit zu einer gro-

ßen Bevölkerungsgruppe und benötigt daher sozialarbeiterische Unterstützung bei ihren Integra-

tionsbestrebungen (vgl. Castro Varela 2013, S.15). 
 

3.2 Integration versus Assimilation 
 

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Integration größtenteils aus der Perspektive einer Anpas-

sung an die heterogene Gesellschaft eingesetzt. In diesem Kontext werden Wertvorstellungen, 

Sprachgebrauch und Handlungsmuster als prägendes Merkmal dieser Integration übernommen. 

Daher wird der Begriff Integration häufig im Sinne von Assimilation verwendet. (vgl. Reinders 

2009, S. 19) Was bedeutet Assimilation? Assimilation kommt aus dem lateinischen und heißt 

übersetzt Angleichung. Bei der Assimilation kommt es zu Prozessen der Annäherung und Anglei-

chung, die gleichzeitig mit der Aneignung der sozialen und kulturellen Normen, Werte sowie Pra-
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xen der neuen Gesellschaft inkludieren (vgl. Geisen 2018, S.45). Esser spricht bei der Assimila-

tion von der Angleichung ethnischer Gruppen im Verlauf mehrerer Generationen (vgl. Esser 2001, 

S. 18). Assimilation hat viele Deutungsmuster. Zunächst ist Assimilation im „klassischen“ Sinne 

als lineare, unausweichliche Anpassung von Migrant*innen an die Mehrheitsgesellschaft im Zu-

wanderungsland zu verstehen. Die übliche Interpretation sieht Assimilation als gesellschaftliche 

Organisationseinheit, die durch den Nationalstaat repräsentiert wird. Dieser charakterisiert sich 

als Kulturnation mit sprachlicher sowie kultureller Homogenität. Assimilation endet mithin in einem 

umfassenden Wechsel kultureller Identität. Eine weitere Dimension kennzeichnet die Selbstent-

fremdung des Individuums durch den Prozess der Anpassung. Danach wird das Individuum von 

seiner Herkunftskultur sowie -gruppe entfremdet, was eine psychische Desintegrität zur Folge 

hat. Diese Bedeutung wird im politischen Raum als eine negativ besetzte Assimilation betrachtet. 

Zielt das Individuum auf eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ab, wird in diesem 

Kontext von einer positiv besetzten Integration gesprochen. (vgl. Aumüller 2009, S. 36) 

Seit den neunziger Jahren wird versucht, den Begriff Assimilation für die sozialkulturellen Analy-

sen von Anpassungsprozessen zu nutzen. Folglich sollte der Begriff im strukturellen Verständnis 

unterdessen eine allmähliche Fortentwicklung des Ähnlichwerdens modifizieren. Im Fokus stehen 

hier die zusammengefassten sozialen Prozesse in einer Mehrheitsgesellschaft. Die Diversität der 

kulturellen und sozialen Bezüge innerhalb der Gesellschaft sollte akzeptiert werden. Assimilation 

steht in diesem Diskurs gegen Ghettoisierung, Segregation und Marginalisierung von gesell-

schaftlichen Teilgruppen. Die politischen Debatten um Integration in Deutschland und die damit 

verbundene Fixierung adäquater Integrationsindikatoren hat zu einer Aneignung dieses Begriffs-

verständnisses geführt. Folglich wird als Assimilation die Angleichung von Lebensverhältnissen 

in differenzierten gesellschaftlichen Kontexten, wie Schule, Ausbildung Arbeitswelt, soziale Teil-

habe, definiert. (vgl. ebd., S. 42) 
 

Entscheidend ist, den Bezug zwischen Assimilation und Integration zu erläutern. Im Zusammen-

hang mit Migration und den dadurch ausgelösten Prozessen in der Gesellschaft gestaltet sich die 

Definition äußerst schwierig. Im öffentlichen, politischen sowie wissenschaftlichen Raum hat sich 

für die Vergesellschaftung von Migrant*innen der Begriff Integration durchgesetzt. Das Wort In-

tegration beinhaltet viele Assoziationen, die von Assimilation bis Multikulturalismus reichen. (vgl. 

ebd., S. 44) Das hat zur Folge, dass im Grundsatz Assimilation und Integration gleich sind. Die 

Differenzierung liegt im kulturellen Aspekt, den Assimilation, neben den sozialstrukturellen As-

pekten, wie Arbeitswelt, Bildung, Wohnqualität, aufweist. Währenddessen erklärt das Integrati-

onskonzept den Kulturaspekt für nicht notwendig. (vgl. Koopmans 2017, S. 16) Politiker nutzen 

daher den facettenreichen Bezeichnung der Integration, da er ihnen die Möglichkeit eröffnet, auf-

grund des Facettenreichtums verschiedene Einstellungen in der Bevölkerung gegenüber Mig-

rant*innen gleichermaßen auffangen zu können (vgl. Aumüller 2009, S. 46). 
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Festzustellen ist, dass der Assimilationsbegriff weiterhin im Sinne der Integration in Gebrauch ist, 

um einseitig die Angleichung der Migrant*innen an die plurale Gesellschaft durchzusetzen. Die 

assimilativen Eingliederungsansätze sind dennoch kritisch zu betrachten. Denn Assimilation 

bringt Dominanzstrukturen zum Vorschein, die von den Migrant*innen einen enormen Einsatz 

disziplinierender Veränderung einfordern. Weiterhin werden die Ereignisse der Vermischung und 

Mehrfachzugehörigkeit nicht aufgezeigt, diese sind indes in heutigen Migrationsgesellschaften 

sehr bedeutend. Die Thematik Rassismus findet dazu in der Aufnahmegesellschaft keine Berück-

sichtigung in den Assimilationsansätzen. Für einige Gruppen von Migrant*innen ist vor diesem 

Hintergrund eine umfassende Eingliederung unmöglich. (vgl. Castro Varela/Mecheril 2010, S. 47) 

Da das Assimilationskonzept in einem bestimmten Verhältnis zum Terminus der Integration steht, 

realisiert sich die Integration von Migrant*innen als nicht spurenlose Assimilation (vgl. Esser 2001, 

S. 40). Für die Profession der Sozialen Arbeit ist das Assimilationskonzept nicht brauchbar, da 

Soziale Arbeit die zentrale Aufgabe hat, Migrant*innen in ihrer Selbstbestimmung zu bekräftigen 

und nicht Individuen anzupassen bzw. anzugleichen (vgl. Gögercin 2018, S. 175). 
 

3.3 Inklusion versus Integration 
 

Der zuvor dargestellte Terminus der Integration zielt in der einheimischen Bevölkerung als Ver-

ständnis der Assimilation ab. Die Gesellschaft Deutschlands erwartet und fordert zunächst eine 

Anpassungsleistung der Migrant*innen. Damit unterzieht sich der Integrationsbegriff einem kriti-

schen Blickwinkel. Der Begriff der Inklusion bringt hier eine neue Sichtweise hervor, da die Zuge-

hörigkeit zur Gesellschaft von Beginn an eingefordert wird und Menschenrechte grundlegend von 

Relevanz sind. (vgl. Schröer 2017, S. 125) 

Vorab erfolgt die Begriffserklärung von Inklusion. Inklusion kommt aus dem Lateinischen (= Ein-

schluss) und erklärt die Einbeziehung sowie unbedingte Zugehörigkeit, die keiner Bedingung zu 

Grunde liegt. Des Weiteren setzt Inklusion wie Integration eine heterogene Gesellschaftsstruktur 

voraus. Individuen differenzieren sich in vielfältiger Sicht, wie Geschlecht, Alter, Nationalität, kör-

perlicher Verfassung und Intelligenz. Persönlichkeitsmerkmale von Menschen können ihren 

Stand in der Gesellschaft schwächen oder stärken bzw. gar zum Ausschluss führen (Exklusion). 

Ein Exklusionsrisiko kann bei einer von der Norm abweichenden sexuellen Orientierung oder 

Hautfarbe bestehen. Im Inklusionsverständnis darf niemand von gesellschaftlichen Regelstruktu-

ren ausgeschlossen werden, entsprechend sind Barrieren zu beseitigen, beispielsweise Barrie-

refreiheit für behinderte Menschen. In diesem Sinne wurde die UN-Behindertenrechtskonvention 

(BRK) verfasst, die seit dem 01.01.2009 in Deutschland gültig ist. Die inklusive Gesellschaft stellt 

insofern eine Vision dar, da permanente Barrierefreiheit sowie eine passende Gesellschaft für die 

Gesamtheit aller Menschen nicht umsetzbar sind. Alle Individuen müssten den gleichen Zugang 

zu jeglichen Lebensbereichen haben, um diese hinzukommend nutzen können, z. B. Kinderbe-
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treuung, Schule, Sportvereine. Die deutsche Gesellschaft ist weiter auf Homogenität ausgerich-

tet. Das zeigt sich unter anderem bei dem Personenkreis von Menschen mit Behinderung. Ihnen 

misslingen viele Zugänge in endlosen Lebensbereichen. (vgl. Deutscher Verein für öffentliche 

und private Fürsorge e.V. 2017, S. 435f.) 

Im Feld der Migration pluralisieren Kulturen, Sprachen, Wissensformen, Lebensentwürfe und 

Handlungsmuster, die die Heterogenität in der Gesellschaft intensivieren und in ihr offenlegen. 

Es kommen facettenreiche Identitätsaspekte, wie soziale Herkunft, Geschlecht, Behinderung, na-

tionale bzw. ethische Herkunft, Hautfarbe, religiöse Zugehörigkeit bzw. Weltanschauung zum 

Vorschein. Diese Aspekte sind komplex miteinander kombiniert. Hier schreitet Inklusion als Kon-

zept ein, da Inklusion die Akzeptation gesellschaftlicher Diversität darlegt. Gleichzeitig findet 

keine Splittung in klar voneinander differenzierte, scheinbar homogene Gruppen in der Migrati-

onsgesellschaft statt. Es soll ganz klar, die Komplexität von Mehrfachidentitäten bei Migtant*in-

nen erfasst werden. Inklusion wird im Themenfeld der Migration und Integration weiter als der 

Inklusionsbegriff im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, der als Hauptaufgabe die ge-

sellschaftliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hat, gefasst. Mithin hat jedes Indi-

viduum ein Anrecht auf die unveräußerlichen Menschenrechte und damit das Recht ein gleich-

wertiger Teil der Gesellschaft zu sein. Das Verständnis für Inklusion markiert das Benachteili-

gungsverbot des Grundgesetztes. (vgl. Georgi/Keküllüoglu 2018, S. 43f.) Insgesamt will Inklusion 

Menschenrechte, wie das Recht auf Bildung, gesellschaftliche Teilhabe sowie den Schutz vor 

Diskriminierung, im Alltag verwirklichen (vgl. Dommel 2018, S. 467). Der Inklusionsbegriff ist folg-

lich breiter gefächert als der Integrationsbegriff.  

Die Ausbildung von Sozialarbeiter*innen sollte demnach gewisse Wissens- und Handlungskom-

petenzen in Bezug auf die heterogene und plurale Migrationsgesellschaft beinhalten. Sozialar-

beiter*innen müssen einen ressourcenorientierten Blick bezüglich Kompetenzen, Handlungsper-

spektiven und Ressourcen aus den spezifischen Lebenssituationen der Migrant*innen, vorhalten. 

(vgl. Müller 2011, S. 120f.) Damit ist das zu bewältigende Aufgabenfeld in der Profession der 

Sozialen Arbeit immens. Es ist dennoch darauf zu achten, dass die Soziale Arbeit nicht aus-

schließlich den Personenkreis der Geflüchteten tangiert, sondern die einheimische Bevölkerung 

bei eventueller Bedrohung von Existenzgrundlagen mit einbezieht (vgl. Staub-Bernasconi 2019, 

S. 419). 
 

3.4 Integrationsbestrebungen im Landkreis Börde seit 2015 
 

Integration versteht sich als Querschnittsaufgabe und stellt damit einen zielgerichteten Fokus in 

den politischen Gremien des Bundes, der Länder und der Kommunen dar. Durch das am 

01.01.2005 in Kraft getretene Aufenthaltsgesetz (AufenthG) wurden erstmalig Integrationsange-

bote gesetzlich fixiert (siehe §§ 43-45 AufenthG). Damit haben Bund, Länder und Kommunen die 
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Responsibilität für die Aufgabe der Integration. Ab dem Jahr 2006 finden fast jährlich Integrati-

onsgipfel zur intensiven Diskussion dieser Thematik in Berlin statt. In diesem Zusammenhang 

waren der „Nationale Integrationsplan“ (2007), das bundesweite „Integrationsprogramm“ (2010), 

der „Nationale Aktionsplan Integration“ (2012) sowie das „Integrationsgesetz“ (2016) einige zent-

rale Meilensteine in der Integrationspolitik. (vgl. BAMF 2017, S. 53) Dazu hat das Bundesland 

Sachsen-Anhalt das „Aktionsprogramm Integration“ im Jahr 2009 beschlossen, um unter anderen 

die vielreichen Potenziale der Migrant*innen festzustellen und Weltoffenheit, Toleranz sowie ein 

friedliches Miteinander aller in der Gesellschaft lebenden Individuen zu festigen (vgl. Integrati-

onsbeauftrage der Landesregierung – Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes 

Sachsen-Anhalt 2009, S. 4). 
 

Kommunen erörtern Migration überwiegend unter dem Aspekt der Integration, damit wird kom-

munale Migrationspolitik als Integrationspolitik betrachtet. Ansätze und Konzepte in diesem Kon-

text werden verstärkt erarbeitet. Das Wissen über die facettenreichen Integrationsprozesse ist 

entscheidend, um dahingehend Unterstützungsangebote signifikant zu entwickeln, um der hete-

rogenen kommunalen Bevölkerung gerechter werden zu können. Bisher blieb der Personenkreis 

der irregulären Migration außen vor. In der medialen Öffentlichkeit und in der sozialwissenschaft-

lichen Migrationsforschung finden grundsätzlich ausschließlich Integrationsprozesse für Mig-

rant*innen mit Bleiberecht in Deutschland Berücksichtigung. (vgl. Wilmes 2013, S. 33ff.) 

Dazu hat der „Landkreis Börde – Bester Boden für eine fruchtbare Zukunft“ mit seinem politischen 

Leitgedanken ganz klar seinen Auftrag im Kontext der Integration erkannt und verankert, indem 

unter anderem die Teilhabemöglichkeiten für Migrant*innen aktiv aufgezeigt werden sollen (vgl. 

Landkreis Börde 2018, S. 24). Seit dem Jahr 2015 haben sich Arbeitsgruppen im Landkreis Börde 

gegründet, die teilweise befristet sowie unbefristet ihre Tätigkeit aufgenommen haben. Zeitlich 

befristete Arbeitsgruppen waren: Arbeit/Ausbildung/Praktika (2015 – 2016); Dolmetscherpool 

(2015 – 2016); Gesundheit (2015 sowie ab 2017); Ehrenamt/Freizeit/Sport (2015 – 2016); In-

tegration in Schule (2015); Sprache (2015 – 2016) sowie Arbeitskreis Gesundheit im Setting 

Schule (2016). Zeitlich unbefristet sind dagegen die Koordinierungsgruppe (ab 2015); die Arbeits-

gruppe „Lebenslanges Lernen“ (ab 2017); die Arbeitsgruppe „Soziale Integration“ (ab 2017) und 

die Arbeitsgruppe „Gesundheit (ab 2017). Hinzu kam und kommt die Ehrenamtsarbeit in den 

Willkommensinitiativen/-vereinen in unterschiedlichen Orten, wie Colbitz (2015 – 2016); Hohe 

Börde (2015 – 2017); Sülzetal (2015 – 2017); Weferlingen (2015 – 2016) Hornhausen (2015 -

2016); Calvörde (2015); Wolmirstedt (2015 – 2019); Haldensleben (ab 2015); Oschersleben (ab 

2015) sowie Stadt  Wanzleben - Börde (ab 2018). Ferner wurde und wird jährlich eine Netzwerk-

vollversammlung sowie eine Interkulturelle Woche mit den jeweiligen Einzelveranstaltungen im 

Landkreis Börde initiiert. An diesen Einzelveranstaltungen beteiligen sich Vereine, soziale Ein-

richtungen, Religionsgemeinschaften, Bildungsakteur*innen, Beratungsstellen, Ämter sowie an-

dere Institutionen, um bürgerschaftliches Engagement zu verfestigen (vgl. Landkreis Börde – 
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Fachdienst Migration 2018, S. 30). Überdies verdeutlicht die Tabelle eine Übersicht der durchge-

führten Aktionen und Projekte im Rahmen der Integrationsbestrebungen im Landkreis Börde ab 

dem Jahr 2015 (Anhang 1: Übersicht der Integrationsmaßnahmen im Landkreis Börde).  

Der Fokus der Integrationsarbeit liegt hauptsächlich auf Migrant*innen, die unabhängig vom 

rechtlichen Status und Aufenthaltstitel, nicht angemessen mit der deutschen Sprache, den örtli-

chen Gegebenheiten sowie Normen und Werten der Aufnahmegesellschaft im Landkreis Börde 

vertraut sind und dazu die differenzierten Ansprache-, Beratungs- sowie Informationsangebote 

des rechtlichen Hilfe-, Sozial,- und Bildungssystems nicht kennen (vgl. ebd., S. 7). Mithin ist die 

irreguläre Migration inkludiert. Integrationsarbeit stellt einen dynamischen Prozess dar, der auf 

die Beteiligung und Unterstützung von vielen Haupt- und Ehrenamtlichen zielt. In der Verwaltung 

des Landkreises Börde fungieren der Betreuungskoordinator (ab 2015), die Koordinierungsstelle 

für Migration mit zwei Mitarbeiterinnen (ab 2015) sowie der Bildungskoordinator für Neuzugewan-

derte (ab 2017) als hauptamtliche Akteure, die im Amt für Migration verortet sind. Die Koordinie-

rungsstelle für Migration als zentrale Anlaufstelle für die lokale Stärkung der Integrationsarbeit 

zielt auf die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements ab (vgl. ebd., S. 29). Hierzu ge-

hört die Mitwirkung am Projekt „Integrationslotsen“ seit 2016, welches auf der Richtlinie über die 

Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Integrationslot-

sen (Integrationslotsen-Richtlinie) basiert (siehe Runderlass des Ministeriums für Inneres und 

Sport Sachsen-Anhalt vom 26.11.2015 -34.4-48002). Zu den Aufgaben der ehrenamtlichen In-

tegrationslotsen gehören Beratung zu den Themen wie Hausordnung, Mülltrennung, Umgang mit 

der Nachbarschaft, Orientierung beispielsweise bei Behördengängen, Arztbesuchen und Unter-

stützung von gesellschaftlicher Teilhabe, wie Arbeitsaufnahme oder Vereinsmitgliedschaften. Die 

Anzahl der berufenen Integrationslots*innen hat sich von 14 im Jahr 2016 auf aktuell 20 erhöht. 

Etwa 160 Migrant*innen werden im Durchschnitt monatlich durch die Integrationslots*innen be-

treut. In Zusammenarbeit mit dem Koordinator der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe (ab 2017), der 

im Kirchenkreis Egeln angesiedelt ist und Ehrenamtliche im Rahmen der Integrationsarbeit berät, 

unterstützt sowie koordiniert (vgl. Kirchenkreis Egeln 2020 (Internetquelle)) fördern sie die Arbeit 

in den Willkommensinitiativen und Sprachcafés im Flächenlandkreis.  

Als weitere Ansprechpartner im Kontext Integration fungieren die Gesonderte Beratung und Be-

treuung mit vier Mitarbeiter zweier Wohlfahrtverbände (DRK KV Börde e.V. und AWO KV Börde 

e.V.), die Migrationsberatung für Erwachsene (DRK KV Börde e.V.) sowie der Jugendmigrations-

dienst (AWO KV Magdeburg e.V.) an differenzierten Standorten im Landkreis. 
 

Wie bereits im Kapitel 2.4 angekündigt, hat der Landkreis Börde, hier das Amt für Migration, sich 

vertraglich verpflichtet, am Projekt „Willkommenskultur in Sachsen-Anhalt (Willkommensbehör-

den)“ teilzunehmen (vgl. Landesportal Sachsen-Anhalt 2020 (Internetquelle)). Das Ministerium 

für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt stellte ESF-Mittel für die Weiterentwicklung 

der Ausländerbehörde (Sachgebiet 1) für den Vertragszeitraum 01.11.2016 bis 31.01.2019 zur 
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Verfügung. Ziele dieses Projektes waren, das Selbstverständnis der Mitarbeiter*innen im Amt für 

Migration aus der Sicht des Landkreises, des Amtes und des Kunden deutlich zu präzisieren, 

Handlungsfähigkeit langfristig zu intensivieren und somit als Willkommensbehörde im Rahmen 

der interkulturellen Öffnung zu agieren. Überdies fanden Schulungen zu den Thematiken Inklu-

sion und Migration für Beschäftige der Verwaltung statt, um die interkulturelle Öffnung im Haus 

zu forcieren.  
 

Mit Datum vom 28.11.2018 wurde das „Integrationskonzept für den Landkreis Börde“, welches 

der Kreistag am 17.05.2017 einstimmig beschlossen hatte, veröffentlicht. Hintergrund war die 

Förderung und Gestaltung der Integration und Teilhabe von Migrant*innen in der heterogenen 

Gesellschaft (vgl. Landkreis Börde – Fachdienst Migration 2018, S. 4). In diesem Integrations-

konzept werden die zentralen Handlungsfelder der Integrationsarbeit („Lebenslanges Lernen“ 

und „Soziale Integration“) konzentriert sowie die aktuellen Herausforderungen in Bezug auf in-

tegrationspolitische Debatten aufgezeigt. Gleichzeitig werden realisierbare Integrationsziele und 

-maßnahmen genannt, die eine gleichberechtigte Teilhabe in den Kernbereichen der Gesellschaft 

ansteuern. Hierzu gehören: Frühkindliche und (außer-)schulische Bildung, Spracherwerb, Aus-

bildung und Erwerbsleben, Soziale Integration, Bürgerschaftliches Engagement sowie Gesund-

heit. Der Landkreis Börde legt damit seine integrationspolitische Gesamtstrategie fest und be-

gründet die Weiterentwicklung aller integrationspolitischen Aktivitäten. (vgl. ebd., S. 5)  

Integration muss als dauerhafte kommunale Querschnittsaufgabe in Zusammenarbeit mit Politik, 

Verwaltung, Zivilgesellschaft und Bürgerschaft einhergehen (vgl. ebd., S. 8). Wie die Integrati-

onsarbeit im Landkreis Börde funktioniert, verdeutlicht das Schaubild im Anhang (Anhang 2: Pro-

jektstruktur Integrationsarbeit). Das Schaubild zeigt die Interaktion aller Beteiligten in Struktur und 

Koordinierung im Kontext des Integrationsprozesses. 

Die letzten Wahlen im Landkreis haben im Ergebnis gezeigt, dass Misstrauen und Vorbehalte 

gegenüber Migrant*innen immer noch vorhanden sind und dadurch Stereotype lediglich sukzes-

siv durch informative sowie kommunikative Annäherungen und Begegnungen mit Individuen aus 

anderen Kulturkreisen entfesselt werden können (vgl. ebd., S. 41). Integration zielt auf die ge-

samte im Landkreis lebende Bevölkerung ab und macht damit jeden Einwohner bzw. Bürger zu 

einem Akteur im Feld der Integration. Um das Feld der lokalen Integrationsarbeit im Landkreis 

Börde flächendeckend zu forcieren, hat sich der Landkreis beim Förderprogramm „Land.Zu-

hause.Zukunft – Integration und Teilhabe von Neuzuwanderern in ländlichen Räumen“ (zweite 

Phase) der Robert Bosch Stiftung beworben und den Zuschlag als einer von insgesamt zehn 

Landkreisen im Bundesgebiet erhalten (vgl. Stiftung, Robert Bosch 2020 (Internetquelle)). Der 

Startschuss für das Programm ist gefallen und bis zum Herbst 2021 sollen individuelle Konzepte 

für erfolgreiche Integrationsarbeit sowie deren Umsetzung realisiert werden. Das bisherige Integ-
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rationskonzept des Landkreises veranschlagt zudem als Beratungsangebot den „Willkommens-

ordner“ (vgl. Landkreis Börde – Fachdienst Migration 2018, S. 19). Weitere Ausführungen zum 

„Willkommensordner“ werden im folgenden Kapitel getätigt. 
 

4 Vorstellung des „Willkommensordners“ des Landkreises Börde 
 

Um dem Personenkreis von Geflüchteten, Migrant*innen, Neuzugewanderten etc. das Ankom-

men im Aufnahmeland zu erleichtern, wurden in der Vergangenheit viele Flyer, Broschüren, 

Hefte, Videofilme, Präsentationen usw. mehrsprachig entwickelt und verteilt. Überdies hat das 

BAMF in Kooperation mit der Bundesagentur, dem Bayerischen Rundfunk und dem Goethe-Insti-

tut eine App in diesem Kontext realisiert, die seit Januar 2016 kostenfrei verfügbar ist. Die App 

„Ankommen“ soll Geflüchtete in den ersten Wochen im Bundesland begleiten und trägt zu Inhal-

ten wie Asylverfahren, Arbeitsmarktzugang, Kultur in Deutschland sowie Sprachkurs bei. Die App 

ist in vielen Sprachen verfügbar. (vgl. BAMF 2017, S. 55) Viele Migrant*innen, die dem Landkreis 

Börde im Rahmen des Asylverfahren zugewiesen wurden, waren Nutzer dieser App. Gleichzeitig 

profitierten die Mitarbeiter*innen im Landkreis Börde hiervon, da die App mittels Übersetzungs-

möglichkeiten und Visualisierungen bei der täglichen Integrationsarbeit in der Praxis unterstützte. 

Jedoch trugen viele Migrant*innen eine Menge Papiere mit sich. Was nun? Wohin mit der Vielzahl 

von Dokumenten? Das fragten sich die Migrant*innen, die in ihrem Leben noch nie so eine 

enorme Ansammlung von Unterlagen hatten oder gar mit sich führen mussten. Das waren die 

ersten Berührungspunkte mit der deutschen Bürokratie. Wie eingangs beschrieben, wird ein nor-

maler Ringordner von Migrant*innen als „deutsches“ Produkt angesehen. In diesem Kapitel wird 

der „Willkommensordner“ des Landkreises Börde vorgestellt. Hierzu sollen der Hintergrund, die 

Zielsetzung sowie die Realisierung des Vorhabens ausführlich erläutert werden. Des Weiteren 

wird der Ordner inhaltlich repräsentiert. Das letzte Unterkapitel wird sich mit drei Fallberichten 

über die praktische Anwendung des Ordners beschäftigten, um schlussendlich die zu Beginn 

gestellte Forschungsfrage, inwieweit der Willkommensordner die Integration von geflüchteten 

Menschen im Landkreis Börde unterstützen kann, beantworten zu können. 
 

4.1 Hintergrund und Zielsetzung 
 

Hintergrund: 

Wie im Kapitel 2.4 dargestellt, war im Landkreis Börde ab dem dritten Quartal 2015 eine enorme 

Personenanzahl von Geflüchteten zu verzeichnen. Diese im Jahr 2015 betitelte „Flüchtlingskrise“ 

stellte den Landkreis Börde vor großen und teilweisen neuen Herausforderungen im Kontext des 

vielschichtigen Handlungsfeldes der Integration. Aus diesem Grund bestand eine Vielzahl von 

Fragen, wie beispielsweise: Wie kann die ausreichende Versorgung mit Wohnraum erfolgen? 
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Wie können die individuellen Bedürfnisse der Geflüchteten zugleich der hiesigen Aufnahmege-

sellschaft sichergestellt werden? 

Es wurde schnell realisiert, dass der Weg, ob kurz-, mittel-, oder langfristig, in eine gelungene 

Integration in die heterogene Gesellschaft nicht allein durch die Versorgung mit Wohnraum ge-

währleistet werden kann und die stetig wachsende Thematik der Integration künftig eine elemen-

tare Schlüsselaufgabe für den Landkreis Börde darstellen wird. Im Bewusstsein dieser Verant-

wortung fokussierte das Amt für Migration, hier in Person des Betreuungskoordinators, in Koope-

ration mit dem Gesundheitsamt, hier in Person der Gesundheitskoordinatorin, im Rahmen ihrer 

jeweiligen Netzwerktätigkeit, die in der täglichen Integrationspraxis bestehenden Herausforde-

rungen. Es galt über den sogenannten Tellerrand zu blicken und detailliert zu registrieren: Wo 

„der Schuh drückt“? Welche Probleme sind vorrangig oder gar wiederkehrend festzustellen? Wel-

che Verbesserungsmöglichkeiten sind gegeben? Wie handhaben es andere Kommunen (Erfah-

rungswerte, Vergleiche etc.)? 
 

In dem Zeitraum ab Mitte des Jahres 2015 erfolgten zahlreiche Gespräche, Diskussionen und 

Beratungen mit den im Landkreis Börde agierenden Integrationsakteuren. Im Ergebnis stellte sich 

heraus, dass die im Landkreis Börde vorgehaltenen Angebotsinformationen in Form von Flyern, 

Broschüren, Ratgebern, Apps und sonstigen Leitfäden immens war. Zu beträchtlich, um eine 

klare Transparenz, der im Landkreis Börde vorgehaltenen Angebote und den dazugehörigen An-

sprechpartnern adressatengerecht sicherstellen zu können. Diese Vielzahl an Möglichkeiten und 

Ansprechpartnern erschwerte kontinuierlich die Gewährleistung, dass Migrant*innen über die An-

gebote Kenntnis haben, um diese somit zielgerichtet nutzen zu können. Mithin bestand ein Hand-

lungsbedarf in diesem Kontext. 

Weiterhin war erkennbar, dass gewisse für die Aufnahmegesellschaft geltende „normale“ Verhal-

tensmuster für einige Migrant*innen unüblich oder sogar unbekannt waren. Sie waren somit nicht 

als selbstverständlich anzusehen. Hier war ein Prozess des Umdenkens von Nöten. Neben den 

allgemeinen Hygienemaßnahmen (wie Händewaschen) oder der korrekten Toilettenbenutzung 

gehörten hierzu unter anderem das fehlende Grundverständnis für ein angemessenes Heiz- und 

Lüftungsverhalten sowie der ordnungsgemäßen Mülltrennung in gelbe, blaue, schwarze oder 

grüne Mülltonnen. 
 

Eine weitere Problematik ließ sich im Umgang mit den vorgehaltenen Dokumenten, Schreiben, 

Nachweisen etc. erkennen. Hier zeigte sich, dass ein großer Teil des Personenkreises von Ge-

flüchteten, die den Landkreis Börde erreichten, mit der „Wichtigkeit“ einer ordentlichen und nach-

vollziehbaren Aufbewahrung ihrer eigenen Dokumente nicht vertraut war. So wurden teilweise 

Briefe erst gar nicht geöffnet oder lediglich lose Blattsammlungen in einem Beutel oder Rucksack 

vorgehalten. Weitere Handlungsbedarfe waren somit zwingend geboten. 
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Nach Auswertung der erkannten Bedarfe traten die beiden vorab genannten Koordinatoren im 

dritten Quartal 2016 mit der Amtsleiterin des Amtes für Migration in den Dialog. Amtsintern wurde 

sodann geprüft, inwiefern die praktische Umsetzung eines Willkommensordners realisierbar ist. 

Dabei war zu klären, welche Ressourcen (Geldmittel und Arbeitskraft) überhaupt verfügbar sind, 

ob eine Umsetzung des Vorhabens unter Maßgabe des Minimalprinzips durchaus funktionieren 

und ob eine Mitarbeiter*in dieses Vorhaben im Alleingang neben dem alltäglichen Arbeitsprozess 

bewältigen kann. Letztendlich wurde das Vorhaben als realisierbar eingeschätzt und es war die 

Idee, für den Landkreis Börde einen Willkommensordner entstehen zu lassen, geboren. Unter 

dem Fokus „Was sollte jemand als neuankommender Asylsuchender, anerkannter Flüchtling o-

der EU-Zuwanderer im Landkreis Börde wissen?“ konnte das Vorhaben „Willkommen im Land-

kreis Börde – Willkommensordner“ beginnen. 
 

Zielsetzung: 

Der Willkommensordner dient dem Ziel, den wiederkehrend festgestellten regionalen Bedarf im 

Themenbereich der Integration mit einer größtmöglichen Transparenz adressatengerecht zu be-

dienen und somit den Prozess der Integration im Landkreis Börde „greifbarer“ zu gestalten und 

Barrieren des Zugangs entgegenzuwirken. Hierbei soll er das „Ankommen“ erleichtern, indem er 

die im Landkreis Börde bestehende Angebots- und Leistungsvielfalt leicht und verständlich dar-

stellt. Als eine Art Schnittstelle zwischen den vorhandenen Beratungs- und Unterstützungsleis-

tungen ist der Willkommensordner ferner als Aufbewahrungsmedium sehr bedeutsam, da er für 

seine Inhaber*in die zentrale Möglichkeit dafür bietet, die Vielzahl von erhaltenen Unterlagen, wie 

beispielsweise Bescheide über Transferleistungen, Mietverträge, Kindertagesstätten- und Schul-

anmeldungen, Versicherungsnachweise sowie Bankunterlagen, gebündelt bzw. geordnet und si-

cher aufzubewahren. 
 

Flankierend zu den individuell erfolgenden Beratungen kommt der Willkommensordner demnach 

einer Vielzahl der mit der Integrationsarbeit im Landkreis Börde betrauten Akteuren zu Gute. 

Durch einen im Willkommensordner vorgehaltenen „Laufzettel“, auf welchen sich die beratenden 

Akteure im Einvernehmen mit der Ordnerinhaber*in eintragen können, wird das Gesamtbild zur 

Nachvollziehbarkeit der bisher involvierten Ansprechpartner*innen abgerundet und eine geziel-

tere Beteiligung von noch nicht in Anspruch genommenen Akteuren bzw. Anlaufstellen ermög-

licht. 
 

Eine weitere Zielstellung des Willkommensordners ist auf dessen stetige Aktualität, der inhaltli-

chen Ergänzung sowie der sprachlichen Angebotserweiterung ausgerichtet. Infolgedessen ist es 

möglich, mit den künftigen Auflagen des Willkommensordners einen breiteren Personenkreis von 

Migrant*innen zu erreichen und diesen als festes Hilfsmedium für die im Integrationsbereich han-

delnden Akteure zu verstetigen. 
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4.2 Realisierung des Vorhabens 
 

Mit den unter Kapitel 4.1 beschriebenen Erkenntnissen erfolgte Ende des Jahres 2016 in Koope-

ration mit dem Netzwerk Integration, dem Amt für Migration und dem Gesundheitsamt der Start 

zur Umsetzung des Vorhabens „Willkommen im Landkreis Börde – Willkommensordner“. Ange-

sichts der für die Realisierung des Willkommensordners lediglich begrenzt zur Verfügung stehen-

den Ressourcen sowie dem für die Durchführung des Vorhabens benötigten Zeitaufwand wurde 

sich, unter Anwendung des Minimalprinzips für die Einrichtung einer studentischen Praxissemes-

terstelle im Amt für Migration entschieden. Hierzu erfolgte eine Ausschreibung der Praxissemes-

terstelle im vierten Quartal 2016 mit einem Bewerbungsschluss bis zum 15.01.2017. Da in diesem 

Bewerbungsverfahren keine Bewerbungen zu verzeichnen waren, wurde im zweiten Quartal 

2017 eine zweite Ausschreibungsphase gestartet. Nach dem in dieser Phase (Bewerbungsende: 

15.07.2017) ebenfalls keine ausreichend qualifizierte Person gefunden werden konnte, gelang 

es im Herbst 2017 eine Studentin der „Öffentlichen Verwaltungswissenschaften“ der Fachhoch-

schule Harz für ein am 05.02.2018 beginnendes 13-wöchiges Praktikum zu gewinnen.  
 

Die Leitung dieses Vorhabens „Willkommen im Landkreis Börde – Willkommensordner“ wurde 

dem Betreuungskoordinator des Amtes für Migration übertragen. Der Betreuungskoordinator hat 

in seiner Funktion eine Arbeitsgruppe „Willkommensordner“ gegründet, um das Vorhaben voran-

zubringen. Für die Mitwirkung in der Arbeitsgruppe konnten viele intern und extern tätige Mitar-

beiter*innen gewonnen werden, die somit ein breites Spektrum an Fachwissen und Kompetenzen 

abdecken. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe umfassten Akteure des Netzwerkes Migration, Be-

schäftigte aus verschiedenen Ämtern der Kreisverwaltung, weiteren staatlichen Institutionen wie 

das Jobcenter Börde oder die Kreisvolkshochschule Börde sowie zentralen Trägern der Wohl-

fahrtsverbände. 
 

Das erste Treffen der Arbeitsgruppe mit insgesamt 19 Mitgliedern fand am 24.01.2018 statt. Ne-

ben der Konkretisierung der unter Kapitel 4.1 beschriebenen Zielstellung sowie eine Ideenfindung 

zur inhaltlichen und visuellen Aufbereitung des Willkommensordners wurde Recherche betrieben, 

ob in anderen Kommunen oder kreisfreien Städte in ähnlicher Weise realisierte Konzeptionen 

vorgehalten werden. Als gutes Beispiel hierfür diente das von der Stadt Dresden mithilfe des IQ 

Netzwerkes Sachsen, Stadt Freiburg, initiierte Konzept „MEIN ORDNER“ (vgl. IQ Netzwerk Sach-

sen 2016 (Internetquelle)). Dieser, in seinem Aufbau sehr übersichtlich und schlicht gestaltete 

Ordner, überzeugte mit der Idee der vertikalen Teilung der inhaltlichen Darstellung, welche sei-

tens der Arbeitsgruppe für die weitere Ausgestaltung des Willkommensordners aufgegriffen 

wurde. Weitere, in Nachbarkreisen in derartiger Form vorhandene Konzeptionen waren nicht 

existent und konnten mithin nicht in die Planung des Willkommensordners einfließen. 
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Die aus der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe resultierenden Ergebnisse und Arbeitsaufträge wur-

den verschriftlicht. Die Praktikantin wurde beauftragt, diese Arbeitsaufträge abzuarbeiten, gra-

fisch aufzubereiten und in digitaler Form kompatibel zusammenzuführen. Hierfür stand der Prak-

tikantin ein eigenes Büro mit allen für ihre Arbeit benötigten Sachmittel zur Verfügung. Zwischen 

der Praktikantin und dem Betreuungskoordinator als Leiter erfolgten in regelmäßigen Intervallen 

Abstimmungsgespräche, die die Realisierung der optimierten Arbeitsergebnisse sicherstellten 

und es ermöglichten, auf potenzielle Schwierigkeiten einzugehen. Die aufbereiteten Arbeitser-

gebnisse waren Grundlage der künftigen Sitzungen der Arbeitsgruppe am 07.03.2018 sowie am 

18.04.2018. 
 

Ein besonderes Hauptaugenmerk galt der Gestaltung des Ordnerdesigns, der mehrsprachigen 

Inhaltdarstellung sowie dem Laufzettel. Unter Fokussierung der zum Landkreis Börde einheitlich 

begehrten Wiedererkennbarkeit wurde sich bei der Darstellung des Willkommensordners an dem 

bereits bestehenden Netzwerk-Farbdesign (Corporate Design) anderer erfolgreich initiierter An-

gebote (z. B. Flyer der Integrationslotsen) visuell orientiert. Innerhalb der zehn Kapitel, die im 

folgendem Kapitel 4.3 inhaltlich näher erläutert werden, ermöglicht ein zum Gesamtkonzept des 

Willkommensordners passendes Farbenspiel der Nutzer*in eine schnelle und von der Sprache 

unabhängige Orientierung. Die Arbeitsgruppe einigte sich auf die zuvor beschriebene Idee zur 

vertikalen Strukturierung im Willkommensordner sowie die je Ordner bestehenden deutschen In-

halte jeweils in den Fremdsprachen Englisch, Französisch oder Arabisch (erste Auflage) anzu-

bieten. 
 

Um eine Nachvollziehbarkeit der von der Ordnerinhaber*in aufgesuchten Ansprechpartner und 

der im Einzelfall gezielt möglichen Mitteilung auf noch nicht beanspruchte Angebote bzw. Anlauf-

stellen zu gewährleisten, wurde entschieden, dem Willkommensordner einen Laufzettel, auf wel-

chen sich die beratenden Akteure im Einvernehmen mit der Ordnerinhaber*in eintragen können, 

beizufügen. Der Arbeitsgruppenleiter bzw. Betreuungskoordinator schätzte den Aufwand, unter 

Wahrung der vergaberechtlichen Bedingungen, mit einer Kostenhöhe von 5.000,00 Euro ein. 

Diese Kostennote wurde anteilig in Höhe von 2.000,00 Euro bei der künftigen Haushaltsplanung 

des Landkreises berücksichtigt. Um die verbleibende Summe der Kostennote zu deckeln, wurden 

weitere Kooperationspartner gesucht. Diese wurden sodann in folgenden Institutionen gefunden: 

dem Land Sachsen-Anhalt Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration, dem Jobcenter Börde, 

der Bundesagentur für Arbeit Magdeburg, der Kreissparkasse Börde und der Krankenkasse DAK 

Gesundheit Magdeburg. Die Unterstützung dieser Institutionen erfolgte einerseits durch die finan-

zielle Beteiligung an der materiellen Herstellung des Willkommensordners und/oder andererseits 

durch eine unentgeltliche Übersetzungsleistung der Inhalte des Willkommensordners.  
 

Am 04.05.2018 endete die Praxissemesterstelle. Die Studentin führte die ihr zur Verfügung ge-

stellten Sachmittel zurück und übergab dem Betreuungskoordinator die noch zu erledigenden 
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Arbeitspakete. Dazu gehörten die inhaltlichen Darstellungen der fremdsprachlich übersetzten 

Texte sowie die finalen visuellen Anpassungen. In der nachfolgenden Zeit war es dem Arbeits-

gruppenleiter unter Mitwirkung von drei Auszubildenden des Landkreises Börde möglich, die letz-

ten Arbeitsaufträge zur Fertigstellung der ersten Auflage des Willkommensordners mit dem Stand 

31.10.2018 vorzunehmen. Die erste Auflage des Willkommensordners entsprach den Erwartun-

gen der beteiligten Akteure und das Vorhaben „Willkommen im Landkreis Börde – Willkommens-

ordner“ wurde erfolgreich realisiert.  
 

Nach einer vollzogenen Leistungswürdigung, indem alle Akteure für ihre Einsatzbereitschaft am 

Vorhaben Willkommensordner persönlich am 12.11.2018 im Amt für Migration angemessen wert-

geschätzt wurden, erfolgte die das Vorhaben final abschließende mediale Veröffentlichung am 

18.01.2019 (vgl. Junk 2019 (Internetquelle)) sowie eine den Willkommensordner fortan im Kurz-

format aktiv bewerbende Informationsstreuung (Anhang 3: Willkommensordner – Information im 

Kurzformat).  
 

Die Vorortung des Willkommensordners wurde unter dem elften Kapitel „Inklusion und bürger-

schaftliches Engagement“ im „Integrierten Kreisentwicklungskonzept des Landkreises Börde“ 

vorgenommen. Demnach soll der Willkommensordner dauerhaft etabliert sowie weiterentwickelt 

werden, um so die Teilhabemöglichkeiten für Migrant*innen aktiv aufzuzeigen und zu verbessern 

(vgl. Landkreis Börde – Stabsstelle „Strategische Entwicklungsplanung und integrierte Sozialpla-

nung 2018, S. 35). Dazu hat der Kreistag am 11.12.2019 die dritte Fortschreibung der Sozialpla-

nung des Landkreises Börde für den Planungszeitraum 2020/2021 beschlossen und somit als 

Handlungsempfehlung die jährliche Fortschreibung des Willkommensordners forciert (vgl. Land-

kreis Börde 2019, S. 115). Ausführungen zur Fortschreibung des Willkommensordners finden im 

nächsten Kapitel statt. 
 

4.3 Inhalte des Ordners 
 

Im vorherigen Kapitel wurde bereits angemerkt, dass der Willkommensordner inhaltlich in zehn 

Kapitel eingeteilt ist. Die differenzierte Unterteilung in den entsprechenden Kapiteln stellt eine 

Auflistung der zentralen Themen dar, die auf dem Weg für eine gelungene Integration von Be-

deutung sind.  
 

Hierzu zählen unter anderem die Themenfelder Wohnen, Bildung, Sprache, Arbeit, Gesundheit, 

Freizeit und Orientierung. Innerhalb der Themenfelder erfolgte eine gewisse Klassifikation, so 

dass im Hinblick auf den Aspekt des „Ankommens“ priorisiert wurde.  
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Die Hauptgliederung der zehn Kapitel stellt sich wie folgt dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 4 Inhaltsübersicht des Willkommensordners aus: Landkreis Börde - Amt für Migration. Willkommensordner. 

2. Auflage. Haldensleben 2020, S. 1. 

Die zehn Kapitel unterziehen sich jeweils einer individuellen und themenbezogenen Farbdarstel-

lung und sind durch verschiedene Symbole gekennzeichnet. Dies ermöglicht den Nutzer*innen 

sich schnell und von der Sprache unabhängig im Ordner zu orientieren. So hat beispielsweise 

die Inhaber*in die Möglichkeit, das Kapitel „Wohnen“ unter der Nummer zwei, dem Symbol „Haus“ 

oder der kräftigen Farbe Lila zu finden. Gegebenenfalls besteht die Option unter der entspre-

chenden Seitenzahl nachzuschlagen. Die gesamte Ordnerstruktur weist die erwähnte vertikale 

Gliederung der Inhalte (Deutsch/Fremdsprache) auf. Die genannte themenbezogene Farbdar-

stellung bestimmt jedes Kapitel individuell. Der Text ist in einer einfachen und verständlichen 

Ausdrucksweise verfasst. In den Kapiteln wird der Inhalt teilweise durch Bilder, Piktogramme und 

Übersichten visualisiert. Gleichzeitig steht der Nutzer*in das Instrument des QR-Codes zur Ver-

fügung. Alle Kapitel sind mit entsprechenden mehrsprachigen Einführungstexten versehen und 

geben weiterführende Informationen im Hinblick auf Ansprechpartner*innen, Transferleistungen, 

Unterstützungsangebote und verweisen gegebenenfalls auf die jeweiligen Internetseiten, auf de-

nen ergänzende Informationen abgerufen werden können. Die Kapitel nehmen bedarfsgerecht 

Bezug zueinander. Dieser Hinweis wird entsprechend durch Seitenzahl und Farbkennung ver-

deutlicht. 
 

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Thematik der „Orientierung“. Den Migrant*innen wird 

versucht, das deutsche Verwaltungssystem näher zu bringen und verständlicher zu machen. In 

diesem Kapitel sind die wichtigsten Behörden, wie Amt für Migration, Jobcenter, Agentur für Ar-

beit, Familienkasse sowie Einwohnermeldeamt mit den dazugehörigen Kontaktdaten, Öffnungs-

zeiten, Aufgaben/Inhalten und Standorten aufgelistet, die die Migrant*innen vorzugsweise nach 
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dem Zuzug in den Landkreis Börde aufzusuchen haben. Gleichzeitig wird aufgezeigt, bei welcher 

Institution welche Unterlagen vorzulegen sind. Topografische Übersichtskarten und Stadtpläne 

visualisieren die markanten Institutionen. Des Weiteren sind sämtliche Beratungsstellen (Träger, 

Angebot sowie Kontakt), Ehrenämter (Standort, Angebot sowie Kontakt) und ergänzende Hilfen 

(Träger, Standort sowie Öffnungszeiten) im Landkreis Börde aufgeführt. Wesentliche Verhaltens-

regeln im Rahmen der „deutschen“ Kultur, wie Gleichbehandlung, Pünktlichkeit, Zeitumstellung, 

Rauchverbot und Verträge zählt dieses Kapitel auf. Weitere zu erwähnende Punkte sind „Daten 

und Zeiten“, hier besonders die Feiertage und Öffnungszeiten sowie die „Mobilität“, wie z. B. der 

öffentliche Nahverkehr oder das Führerscheinwesen. Das Kapitel „Orientierung“ ist inhaltlich das 

Umfangreichste vor allen anderen Kapiteln. (vgl. Landkreis Börde - Willkommensordner 2020, S. 

2ff.) „Wohnen“ trägt die Überschrift des zweiten Kapitels. Die Nutzer*in erhält in diesem Kapitel 

Hinweise zur „Wohnungssuche“ und einen sogenannten „Wohnungsratgeber“. Die Ordnerinha-

ber*in bekommt Anregungen, zu welchem Zeitpunkt sie sich eine Wohnung suchen kann, wo sie 

hierfür finanzielle Unterstützung erhält und welche Bedingungen sie hierfür zu erfüllen hat. Als 

hilfreiche Information dient die Auflistung der Kontaktdaten der Wohnungsbauunternehmen bzw. 

-gesellschaften im Flächenlandkreis. Der „Wohnungsratgeber“ gibt dienliche Hinweise zur Nut-

zung einer Wohnung sowie zu entscheidenden Verhaltensregeln in einer Wohnung. Von Wich-

tigkeit sind hier der Umgang mit Strom, Heizung, Lüften, Toilettenbenutzung, Mülltrennung, Haus-

ordnung sowie Ruhezeiten. Zweckmäßige Piktogramme bzw. Schaubilder machen beispiels-

weise die „deutsche“ Mülltrennung verständlicher (vgl. ebd., S. 24).  

Die Sprache stellt grundsätzlich den Schlüssel zur Verständigung dar. Das dritte Kapitel „Spra-

che“ enthält daher sämtliche Informationen zu Integrations- und Alphabetisierungskurse, Sprach-

niveaustufen, berufsbezogene Deutschkurse sowie die Finanzierung derer. Ferner bildet der Will-

kommensordner eine Übersicht der vorhandenen Integrationsträger im Landkreis Börde ab. Als 

Übersetzungshilfsmittel wird auf die Sprachmittlung „SISA“ von LAMSA, auf Dolmetscher-/ 

Sprachmittlerseiten im Internet sowie Übersetzungsapps hingewiesen. (vgl. ebd., S. 26ff.) 

Die meisten Migrant*innen erreichen den Landkreis Börde im Familienverbund, aus diesem 

Grund ist das vierte Kapitel mit der Überschrift „Bildung/Schule“ von immenser Bedeutung. Zu-

nächst erfahren die Nutzer*innen alles zur Struktur von Kindertagesstätten (Aufnahmealter, An-

meldungsprozess und mögliche Kostenübernahme). Überdies wird das Schulsystem in Deutsch-

land vorgestellt und die Thematik der Schulpflicht erläutert. In diesem Kontext wird der Bereich 

Grundschule und weiterführende Schulen mit allen vakanten Themengebieten dargelegt. Zum 

Abschluss des Kapitels werden Bildung und Teilhabe sowie andere finanzielle Hilfen umrahmt. 

(vgl. ebd., S. 29ff.) 

Durch eine Berufsausbildung oder durch ein Studium besteht die Option in Deutschland einen 

Beruf zu erlernen, folglich knüpft das fünfte Kapitel das Thema „Ausbildung“ an. Zum Punkt Be-

rufsausbildung werden Voraussetzungen, Abläufe, Berufsausbildungsberatung und Finanzie-
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rungsmöglichkeiten aufgezeigt. Kontaktdaten der beiden im Landkreis ansässigen Berufsbilden-

den Schulen sind gelistet. Gleichermaßen werden bei der zweiten Möglichkeit, hier das Studium, 

Voraussetzungen, Abläufe, Studienberatung sowie finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten ge-

nannt. (vgl. ebd., S. 35ff.) 

Um den Lebensunterhalt sicherstellen zu können und gesellschaftlich anerkannt zu werden, ist 

grundsätzlich jede Migrant*in gewillt einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Insofern legt das 

sechste Kapitel „Arbeit“ sämtliche Informationen über die Thematiken Praktikum, Beruf, Bewer-

bung, Arbeitsvertrag und die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse offen (vgl. edb., S. 

39ff.). 

Das siebente Kapitel „Gesundheit“ inkludiert das Gesundheitswesen (wie Krankenversorgung, 

Behandlungsschein, Krankenkassen-Chipkarte, Arzt, Impfung, Schwangerschaft und Vorsorge-

untersuchungen), den Notfall (wie Notrufnummern und Notaufnahme), den ärztlichen Bereit-

schaftsdienst (wie Bereitschaftspraxen sowie Notdienstapotheken) und den Gesundheitsratgeber 

(wie Trinkwassernutzung, Händewaschen, Hust- sowie Niesetikette) (vgl. ebd., S. 44ff.). Diese 

Kontexte sind unter der aktuellen Pandemielage von COVID-19 (Corona) sehr signifikant und ist 

mithin von allen Beteiligten zu beachten. 

Lokale Akteure, Vereine und andere Initiativen tragen bei der Integrationsarbeit im Landkreis 

Börde eine maßgebliche Rolle. Aufgrund dessen ist die Thematik „Freizeit“ im achten Kapitel 

angesiedelt. Hier werden detaillierte Ausführungen zu Vereine, kulturelle Einrichtungen und reli-

giöse Anlaufpunkte getätigt. Der letztere Punkt beleuchtet die religiöse Freiheit in Hinblick auf das 

Christentum (katholisch, evangelisch sowie neuapostolisch), auf den Buddhismus, auf den Islam 

sowie das Judentum. (vgl. ebd., S. 50ff.) 

Das vorletzte Kapitel beinhaltet den Schwerpunkt „Finanzen“. Auf diesen Seiten des Ordners gibt 

es vollumfängliche Hinweise zu den Punkten Versicherungen (gesetzliche und private sowie 

pflichtige und freiwillige), Geldinstitution (Konto) und Steuern (Steueridentifikationsnummer, Ein-

kommensteuer etc.) (vgl. ebd., S. 55ff.). 

Schlussendlich hat die Inhaber*in die Möglichkeit, im letzten Kapitel die eigenen „Dokumente“ 

abzulegen (vgl. ebd., S. 58). So sollen alle wichtigen Papiere, wie persönliche Dokumente, Zerti-

fikate und Behördenschreiben, wie Anträge, Bescheide usw., abgeheftet werden. Damit wird ge-

währleistet, dass insbesondere den Akteuren der beratenden Stellen ein schneller und effizienter 

Zugriff auf erforderliche Dokumente gelingt und gleichzeitig der gesamte Integrationsprozess po-

sitiv unterstützt wird. Folglich werden „lose“ Blattsammlungen und das Fehlen von Dokumenten 

bei Beratungstermine vermieden.  

Dem letzten Kapitel folgend schließt sich ein Schlagwortverzeichnis an (vgl. ebd., S. 59ff.), wel-

ches lediglich in deutscher Sprache verfasst ist. In einer Prospekthülle folgt sodann der bereits 

unter dem Kapitel 4.1 erwähnte „Laufzettel“ (Anhang 4: Laufzettel), in welchem die jeweiligen 
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behördlichen Sach- und Sozialarbeiter*innen sowie weitere Ansprechpartner*innen der Bera-

tungs- und Unterstützungsstellen mit den jeweiligen Kontaktdaten und Folgeterminen aufgenom-

men werden können. 
 

In der weiteren Phase der Umsetzung und Zwischenevaluierung werden alle im Integrationspro-

zess und in den jeweiligen Handlungsfeldern beteiligten Akteure eingebunden, um so eine mög-

lichst erfolgversprechende Realisierung des Vorhabens „Willkommensordner“ sicherzustellen. 

Dies erfolgte bei der Konzipierung der zweiten Auflage des Ordners im Zeitraum 01.11.2018 bis 

17.03.2020. Parallel hierzu wurden, neben der Planung zur Ordnerverteilung, bereits ab dem 

01.11.2018 erste Hinweise, Empfehlungen und Änderungswünsche aufgenommen. Die wesent-

liche Erweiterung des Willkommensordners bestand bezüglich der Sprachen. Zu den bisherigen 

Sprachen kamen Russisch, Rumänisch und Polnisch hinzu. Zu weiteren Änderungen zählten 

Behördenbezeichnungen und -strukturen, Adressen, Kontakten, Aktualitäten hinsichtlich des Be-

stehens von Institutionen, Neuerungen und Ergänzungen von Beratungsstellen, kulturellen Ein-

richtungen sowie Anmerkungen zu etwaig bestehenden Formatierungsfehlern. 

Mit der Aushändigung des Willkommensordners (zweite Auflage) signiert die Ordnerempfän-

ger*in eine DSGVO-Freigabe (Anhang 5: Datenschutzrechtliche Einwilligung). Hiermit wird der 

Erhalt des Willkommensordners nachgewiesen und gleichzeitig gibt die Nutzer*in ihre Einver-

ständniserklärung, dass ihre persönlichen Daten im Rahmen einer zum Vorhaben „Willkommen 

im Landkreis Börde – Willkommensordner“ erfolgenden Evaluierung genutzt werden dürfen. 

Seit dem 18.03.2020 findet die Bearbeitung der dritten Auflage des Willkommensordners statt. 

Ein wesentliches Hauptaugenmerk wird, neben redaktionellen Anpassungen, die Spracherweite-

rung in Persisch (Farsi) sein. 
 

4.4 Fallberichte 
 
Aus den Darstellungen der vorangegangenen Kapitel sowie der zuvor dargelegten Relevanz der 

Thematiken von (Flucht-)Migration und Integration im Kontext ist die zu Beginn gestellte For-

schungsfrage, inwieweit der Willkommensordner die Integration von geflüchteten Menschen im 

Landkreis Börde unterstützen kann, zu untersuchen. Hierzu werden in diesem Kapitel drei Fall-

berichte von Sozialarbeitern aus der Praxis zu Grunde gelegt. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde 

der Willkommensordner in der Praxisumsetzung behördenintern nicht evaluiert. Im Rahmen der 

hochschulinternen Forschungsförderung der Hochschule Neubrandenburg (University of Applied 

Sciences) steht im Jahr 2020 ein Forschungsprojekt mit dem Titel „Soziale Innovationen in der 

Migrationsgesellschaft. Praxisforschung mit Fokus auf die Einführung des Willkommensordners 

im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt“ (Hochschule Neubrandenburg - Leitung von Frau Profes-

sorin Dr. Júlia Wéber) an. Bedingt durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie (Corona) wurde 

der Beginn in den Spätsommer 2020 verschoben. 
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In der vorliegenden Untersuchung besteht das Ziel der Analyse der Fallberichte darin, anhand 

einzelner, klar strukturierter Themenblöcke, relevante Aspekte der Anwendung bzw. Handha-

bung des Willkommensordners im Landkreis Börde herauszufiltern und zusammenzufassen. Um 

eine Zielerreichung zu gewährleisten und die Forschungsfrage zu beantworten, ist eine systema-

tische Auswertungsanalyse erforderlich. Daher werden die Fallberichte in Anlehnung an das von 

Mayring beschriebene Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Anzumerken ist, 

dass in diesem Kapitel die Methode der Dokumentenanalyse (Qualitative Inhaltsanalyse – vgl. 

Mayring 2015) lediglich vereinfacht aufgrund des Umfanges zum Einsatz kommt. Eine qualitative 

Inhaltsanalyse vollzieht sich in insgesamt acht Schritten (Festlegung des Materials, Analyse der 

Entstehungssituation, Formale Charakteristika des Materials, Analyserichtung, Frage, Analyse-

technik, Einheiten sowie Durchführung). Zur Vorbereitung einer Dokumentenanalyse müssen fol-

gende Schritten durchgeführt werden. Zunächst wird eine Frage erarbeitet, die mit dieser Me-

thode beantwortet werden soll. Im nächsten Schritt wird das zu untersuchende Material definiert 

und auf seinen Erkenntniswert hin geprüft. Sodann schließt sich die methodische Analyse und 

Interpretation der Dokumente an. (vgl. Mayring 2015, S. 50ff.) Ziel der Dokumentenanalyse ist 

es, in Bezug auf die Fragestellung: In welchen Bereichen hat der Willkommensordner die Integra-

tion von geflüchteten Menschen im Landkreis Börde unterstützt? - grundlegende Informationen 

zur Anwendung des Willkommensordners in der Praxis zu sammeln. Die Analyse der Dokumente 

diente des Weiteren dazu, die IST-Situation darzustellen. Nach Mayring eignet sich die Doku-

mentenanalyse vortrefflich, um zusätzliche Informationen zu gewinnen. 

Die qualitative Inhaltsanalyse stellt eine sehr strukturierte Auswertungsmethode dar. Die Texte 

(Datenmaterial, hier Fallberichte) werden dabei regelgeleitet und methodisch kontrolliert Schritt 

für Schritt mithilfe von Kategorien bearbeitet sowie ausgewertet (vgl. ebd., S. 97ff.). Das Katego-

riensystem bildet das „Suchraster“, durch welches die Fallberichte betrachtet werden. Anhand 

des Suchrasters werden die Informationen herausgefiltert, die für die Beantwortung der For-

schungsfrage relevant sind. Kategorien können nach Mayring sowohl deduktiv als auch induktiv 

entwickelt werden (vgl. ebd., S. 69ff.). Deduktiv bedeutet, dass die Kategorien theoriegeleitet ent-

stehen. Bei der induktiven Kategorienentwicklung werden die Kategorien hingegen aus dem Ma-

terial selbst erhoben. Im vorliegenden Fall wurden Hauptkategorien deduktiv gebildet, die die 

Kernaspekte beschreiben, die für die Auswertung und Interpretation der Fallberichte wesentlich 

sind. Folgende Kategorien mit entsprechender Definition wurden gebildet: 

 Sprache: 

Die Inhalte des Ordners sind in einer verständlichen Sprache für die Ordnerinhaber*in darge-

stellt. Die Ordnerinhaber*in versteht die Inhalte des Ordners. Diese Kategorie befasst sich 

nicht inhaltlich mit dem dritten Kapitel „Sprache“ des Willkommensordners, sondern zielt im 

Allgemeinen auf die Verständigung „Sprache“ ab. 
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 Dokumentenablage: 

Der Willkommensordner dient neben der Bereitstellung der differenzierten Inhalte als Medium 

zur Ablage vorhandener Dokumente. Hier soll verdeutlicht werden, ob und wie die Ordnerin-

haber*in das Medium entsprechend nutzt. 

 Netzwerk: 

Der Willkommensorder soll von der Ordnerinhaber*in zu aufgesuchten Behörden, Institutio-

nen etc. mitgebracht werden. Die beteiligten Akteure nutzen das Medium „Willkommensord-

ner“ zum Austausch sowie Verweis auf individuell vorhandene Beratungsangeboten/-leistun-

gen.  
 

Festlegung des Materials 

Als Material fungieren Fallberichte von drei Sozialarbeitern differenzierter Wohlfahrtsverbände 

(Träger), die in Form von niedergeschriebenen Texten vorliegen und daher nicht transkribiert 

werden müssen. Die Berichte wurden freiwillig für die Untersuchung erstellt und vorgelegt. Allen 

Sozialarbeitern war der Willkommensordner bereits bekannt, da sie in der Vergangenheit prak-

tisch alltäglich in ihrer Profession Ordnerarbeit betreiben. Überdies wirkten einige in der Arbeits-

gruppe bei der Realisierung des Vorhabens Willkommensordner mit. Die Fallberichte beruhen 

aus der eigenen praktischen Erfahrung in der Arbeitswelt der Verfasser mit Migrant*innen. Kon-

kret wird exemplarisch ein explizites Beispiel der praktischen Begleitung einer Ordnerinhaber*in 

über einen längeren Zeitraum aufgezeigt. Als Dokumente gelten alle drei eingangs genannten 

zur Verfügung gestellten Fallberichte der Sozialarbeiter in ihrer ursprünglichen Form, ungeachtet 

von Aufbau und Umfang. Alle vorliegenden Fallberichte befinden sich im Anhang.  
 

Die folgenden drei Dokumente (Fallberichte) wurden vollständig für die Analyse übernommen: 
 

 DRK Kreisverband Börde e.V. - Fallbericht „Willkommensordner“,  

Ordnerinhaber: Mann aus Eritrea (befristeter Aufenthaltstitel und erwerbstätig), lebt bereits 

seit 2017 im Landkreis Börde (eigene Wohnung), Familiennachzug der Ehefrau nebst Kindern 

in 2020; 

Ausgabezeitpunkt: Januar 2020 - Sprache des Willkommensordners: deutsch/englisch. 

(Autor: Sozialarbeiter der Gesonderten Beratung und Betreuung – Anhang 6), 
 

 Malteser Hilfsdienst e.V. - Erfahrungswerte aus Sicht eines Trägers,  

Ordnerinhaberin: Mutter mit zwei Kindern aus Nigeria (Status: Duldung), lebt seit 2019 im 

Landkreis Börde (Gemeinschaftsunterkunft); 

Ausgabezeitpunkt: Januar 2020 - Sprache des Willkommensordners: deutsch/englisch. 

(Autor: Sozialarbeiter in der Gemeinschaftsunterkunft in Oschersleben – Anhang 7) sowie 
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 AWO Kreisverband Börde e.V. - Erfahrungswerte mit dem Willkommensordner, 

Ordnerinhaberin: syrisch verheirateten Frau (Flüchtlingseigenschaft) nebst zwei Kindern 

(Ehemann nicht in Deutschland), lebt seit 2016 im Landkreis Börde (eigene Wohnung); 

Ausgabezeitpunkt: November 2019 - Sprache des Willkommensordners: deutsch/arabisch. 

(Autor: Sozialarbeiter der Gesonderten Beratung und Betreuung – Anhang 8). 
 

Aus der Forschungsfrage leitet sich, wie bereits erwähnt, die Fragestellung ab, die der Dokumen-

tenanalyse zu Grunde liegt. Sie hinterfragt, in welchen Bereichen der Willkommensordner die 

Integration von Migrant*innen im Landkreis Börde forciert hat. Dies wird anhand der Erfahrungs-

werte der Praxishandhabung des Willkommensordners aus der Sicht der verschiedenen Träger, 

in welchem die Inhalte der Fallberichte tiefgründiger und umfassender in Bezug auf die gebildeten 

Kategorien untersucht werden, vollzogen. Mithin versucht die Dokumentenanalyse gleichzeitig 

eine Antwort dahingehend zu geben, wie intensiv der Willkommensordner durch die Inhaber*in 

sowie Experten der Profession in der Praxis genutzt wurde bzw. wird.  
 

Ergebnisse der Dokumentenanalyse 
 

Kategorie Sprache: 

Im Fall des DRK Kreisverband Börde e.V. wurde der Willkommensordner in der deutsch/engli-

schen Sprache übergeben. Die Übergabe des Ordners vollzog sich über zwei Tage. Am ersten 

Tag wurde der Ordner übergeben sowie einer kleinen Einführung unterzogen. Der zweite Tag 

umfasste eine tiefgründige Einführung in die Ordnerinhalte und die Beantwortung von Fragen, da 

sich die Familie zuvor persönlich mit dem Ordner tiefgründig auseinandersetzen konnte. Es 

wurde kundgetan, dass die Familie gut mit den Beschreibungen zu den Ordnerinhalten zu recht 

kam.  

Der Sozialarbeiter (Malteser Hilfsdienst e.V.), hier gleichzeitig in der Funktion des Heimleiters 

einer Gemeinschaftsunterkunft, händigte ebenfalls einen Willkommensordner in der deutsch/eng-

lischen Sprache aus. Es fand eine kurze Einweisung zu den gesamten zehn Kapiteln statt. Pa-

rallel wurde die Option einer Nachsteuerung der Einweisung durch weitere Gespräche angebo-

ten. Vorrangig nutze die Ordnerinhaberin das Selbststudium des Ordners, um sodann Fragen in 

einem Zeitraum von vier Wochen nach der Ausgabe im Kontext zu stellen. Die Inhaberin setzte 

den Ordner zum Spracherwerb ein. Nachfragen zur Richtigkeit der Ordnerinhalte fanden durch 

die Ordnernutzerin regelmäßig statt. Die Nutzerin fand den Ordner übersichtlich, gut strukturiert 

und die farbliche Gestaltung der Kapitel vorteilhaft. 

Im Fall des AWO Kreisverband Börde e.V. wurden die Beratungsgespräche mit der Ordnerin-

haberin in den Jahren vor der Ordnerausgabe in englischer Sprache geführt. Der Willkommens-

ordner wurde in der deutsch/arabischen Sprache überreicht. Die ausführliche Einweisung zu je-

dem Kapitel des Ordners sowie die schematische Arbeitsweise des Ordners erfolgten in deut-

scher Sprache. Die Inhaberin las die deutsche Übersetzung mit, so dass dieser Umstand eine 
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Sprachverbesserung mit sich zog. Insgesamt wird die Grundstruktur des Ordners für hilfreich 

befunden. 
 

Kategorie Dokumentenablage: 

Die Familie, die in der Betreuung des Sozialarbeiters des DRK Kreisverband Börde e.V. stan-

den, hatte aufgrund der Familiengröße (Ehepaar mit vier Kindern) zahlreiche Dokumente vorzu-

weisen, die der Aufbewahrung bedurften. Alle vorhandenen Dokumente wurden im Ordner abge-

legt. So beispielsweise die Personenstandurkunden, die für Anmeldungen und Behördengänge 

benötigt wurden. Dokumente zu den Thematiken Wohnungssuche, Leistungen nach dem Sozial-

gesetzbuch Zwei (SGB II), Elterngeld, Kindergeld, schulische Belange, ärztliche Untersuchungen 

und Vertragsgestaltungen fanden ihren Platz im Ordner. Inhaltlich kamen beim Kapitel „Finanzen“ 

eine Menge Unterlagen zusammen, die differenzierte Rubriken in diesem Kontext betrafen. 

Die alleinerziehende Mutter im Fall des Malteser Hilfsdienst e.V. nutze ihren Ordner intensiv zur 

Ablage sämtlicher „Dokumente“, wodurch sie den Ordner stets bei sich trug. 

Die Ordnerinhaberin, die das Betreuungsangebot des AWO Kreisverband Börde e.V. nutze, 

führte den Ordner, der obendrein zweckvoll der Dokumentenablage der Familienmitglieder dient, 

zu den dortigen Beratungsgesprächen mit. 
 

Kategorie Netzwerk: 

Der Ordner der Familie des DRK Kreisverband Börde e.V. fand wenig Berücksichtigung bei 

handelnden Akteuren im Netzwerk. 

Der sogenannte „Laufzettel“ kam bei der Frau, die in der Betreuung des Malteser Hilfsdienst 
e.V. stand, in keinem Punkt zum Einsatz. Dies kann Rückschlüsse darauf führen, dass der Ordner 

mit anderen Institutionen keine Berührungspunkte fand. 

Im Fall des AWO Kreisverband Börde e.V. konnten keine Anhaltspunkte dem Fallbericht hin-

sichtlich der Kategorie Netzwerk entnommen werden. Demzufolge mangelt es hier ebenfalls der 

hinreichenden Ordnerarbeit im Netzwerk.  
 

Zusammenfassung 

Sprachlich wurden zwei Willkommensordner in Deutsch/Englisch und ein Willkommensordner in 

Deutsch/Arabisch ausgehändigt. Die drei Fallberichte unterziehen sich jeweils einen Begleitungs-

zeitraum von einer Dauer von ca. sechs Monaten. Die Einführung in die zehn Kapitel des Ordners 

wurde in allen drei Fällen in deutscher Sprache sichergestellt. Eine Nachsteuerung der Einfüh-

rung wurde in weiteren Beratungsgesprächen vollzogen, da die Nutzer*innen weiterführende Fra-

gen zu den einzelnen Ordnerinhalten hatten. Gleichzeitig waren in zwei Fällen eine Spracherler-

nung bzw. -verbesserung zu verzeichnen. Insgesamt ist festzustellen, dass die drei benannten 

Fälle der Sprache des Ordners folgen konnten und mit den Ordnerinhalten in einen ihnen ver-

ständlicher Weise zurechtgekommen sind. 
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In allen drei Fallberichten wurde der Willkommensordner klassisch als Ringordner für die gesam-

ten Dokumente als Ablage genutzt. Durch diesen Umstand ist eine Vollständigkeit in den vorzu-

weisenden Unterlagen der Nutzer*innen beim Mitführen des Ordners in sämtlichen Institutionen 

sowie Beratungsstellen usw. gegeben. Gegebenenfalls ist eine Unterteilung eines Kapitels in 

Rubriken bei divergierenden vielzähligen Unterlagen von Nöten. Nachdem die Nutzer*innen an-

fänglich wiederholt darauf verwiesen wurden, den Ordner ständig zu den anstehenden Bera-

tungsgesprächen mitzubringen, stellte der „Willkommensordner“ ein hilfreiches Medium in diesen 

Dialogen dar. 

Die Nutzung des freiwilligen „Laufzettels“ kam kaum zum Tragen, so dass im Netzwerk zu gering 

mit dem Ordner gearbeitet wurde und wird. Ursache hierfür kann eine mangelnde Bekanntheit 

des Willkommensordners sein, so dass in diesem Kontext mehr Öffentlichkeitsarbeit und Trans-

parenz bei den Netzwerkpartnern betrieben werden sollte. 

Letztlich ist festzustellen, dass der Willkommensordner in den drei dargelegten Fallberichten je-

weils zwischen Nutzer*innen und Sozialarbeiter intensiv genutzt wurde, jedoch andere Bera-

tungsstellen, Behörden oder sonstige Institutionen bei diesem Prozess keine Beteiligung fanden, 

obwohl sie aus den geschilderten Ausgangssituationen der Nutzer*innen im Beratungsgesche-

hen involviert waren. Insgesamt wurde der Willkommensordner von allen Inhaber*innen intensiv 

beansprucht. Ein Augenmerk ist auf den Zeitpunkt der Übergabe des Ordners an die Nutzer*in 

zu legen, da Interesse am Ordner zu wecken ist, damit eine vielversprechende Nutzung dessen 

erfolgt.  
 

Folgende zusätzliche Informationen konnten auf Grundlage der Dokumentenanalyse gewonnen 

werden: Vorrangig und effektiv wurden die Kapitel „Orientierung“, um die Gegebenheiten des 

Landkreises zu verstehen; „Bildung/Schule“, um Anlaufpunkte sowie Schulsystem verständlich 

aufzuzeigen; „Wohnen“, „Sprache“ und „Gesundheit“ genutzt. Insgesamt befanden alle drei Nut-

zer*innen den Ordner übersichtlich strukturiert und konnten sich in ihm einfach zurechtfinden. Mit 

Zeitablauf und Klärung der anstehenden Fragen kam der Ordner weniger praktisch zum Einsatz 

(IST-Situation). 

Weiterhin werden fehlende Inhalte, wie zur Thematik Asylverfahren, Rechte und Pflichten von 

Asylbewerbern sowie unzureichende Inhalte, wie Verständnis des deutschen Wohnungsmarktes 

und einigen Begrifflichkeiten, bemängelt. Für die Sozialarbeiter stellt das Instrument Willkom-

mensordner eine nützliche Ergänzung zu ihrem Alltagsprozess in ihrer Beratungsstelle dar. Da 

sie dort nicht ausschließlich von Migrant*innen aufgesucht werden, die lediglich eine der sechs 

verfügbaren Sprachen des Willkommensordners sprechen, wird eine Erweiterung in divergenten 

Sprachen angestrebt. Für den nicht unerheblichen Personenkreis aus den Gemeinschaftsunter-

künften Weferlingen und Harbke wird ein Kartenmaterial beider Orte als hilfreich erachtet. 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Willkommensordner den Integrationsprozess von geflüch-

teten Menschen im Landkreis Börde in den Bereichen der Sprache als Medium der Verständigung 
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und als Dokumentenablage hinsichtlich des „deutschen Bürokratismus“ vakant unterstützt hat. 

Gleichzeitig konnte der Ordner als Hilfsmittel in den Schwerpunkten Orientierung, Schulsystem 

(Bildung) und Wohnen dienen. Lediglich der Punkt der Vernetzung der involvierten Netzwerk-

partner ist bislang nicht ausgereift. Hier erfordert es dringenden Handlungsbedarf. 
 

Im Kapitel 4.3 wurden die Inhalte des Willkommensordners beleuchtet. Hierzu sind die kritischen 

Anmerkungen der zuvor untersuchten Fallberichte ergänzend zu erweitern. Die Texte in den ein-

zelnen Kapiteln sind teilweise zu lang, kompliziert und unübersichtlich gestaltet, daher wirkt der 

Ordner inhaltlich zu umfangreich. Dieser Tatbestand hindert einen gewissen Personenkreis da-

ran, sich mit dem Ordner auseinanderzusetzen. Weiterhin stellen die Ordnerinhalte lediglich eine 

Auswahl entsprechender Angebote sowie Hinweise dar und sind mithin nicht vollumfänglich. Die 

repräsentierten Ordnerinhalte erreichen ausschließlich den Personenkreis der Asylbewerber*in-

nen. Das Schlagwortverzeichnis ist einzig in der deutschen Sprache verfasst. Die Textdarstellung 

unter Kapitel zehn ist verwirrend, da die Inhaber*innen hier denken könnte, alle Unterlagen dürfen 

bloß darin abgelegt werden. Sämtliche Ordnerinhalte stehen nicht digital zur Verfügung, d.h. kein 

PDF-Format, keine App etc.. Dieser Tatbestand im Zeitalter der Digitalisierung ist unverständlich, 

da nahezu jede Migrant*in im Besitz eines Smartphones ist und dadurch schnell sowie unkompli-

ziert ein beträchtlicher Personenkreis erreicht werden kann. Natürlich würde bei der Nutzung ei-

ner App die Vernetzung der Netzwerkpartner sowie die Dokumentenablage außen vorbleiben. 

Bei Änderungen von Inhalten im Ordner ist kein spezifischer Austausch der betroffenen Seiten 

möglich. Der Ordner könnte durch sein Farbkonzept zu bunt wirken und dadurch verwirren. Die 

Aushändigungsprozedur des Ordners in Form von Zeitpunkt, Gespräche mit den künftigen Inha-

ber*innen stellt sich sehr umfangreich dar, d.h. hier sind personelle sowie zeitliche Ressourcen 

für die Einweisung erforderlich. Der Ordner als Hilfsmedium gilt als zu unhandlich für den alltäg-

lichen Gebrauch (zu kompakt) und ist zudem erst in geringer Anzahl im Umlauf. Des Weiteren 

muss immer wieder erneut auf die ständige Mitnahme des Ordners als Hilfsmittel zu den Bera-

tungsgesprächen hingewiesen werden. Dadurch kommt gleichermaßen zum Vorschein, dass der 

Ordner nicht bei allen Akteuren der Integrationsarbeit etabliert ist. Ferner deckt der Ordner in der 

Verfügbarkeit von sechs Fremdsprachen nicht den Bedarf an den existierenden Fremdsprachen 

im Landkreis ab. Als Bedarf werden die Sprachen Tigrinja, Persisch (Farsi/Dari), Kurdisch, 

Paschtu, Türkisch und Serbisch angesehen. Trotz der aufgezeigten Probleme und Bedürfnisse, 

die mit dem Willkommensordner einhergehen, sehen die Sozialarbeiter den Ordner als nützliches 

Hilfsinstrument bei der Integrationsarbeit mit den Migrant*innen. Es ist hierbei anzumerken, dass 

der Willkommensordner kein eigenständiges Beratungsangebot darstellt. 
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5 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 
 

Das Thema (Flucht-) Migration lässt sich nicht mühelos vom Feld der Integration trennen. Im 

jetzigen abschließenden Kapitel werden die differenzierten Kontexte der beiden großen Themen-

felder im Erkenntnisgewinn zusammengefasst, um hier Komplexitäten und somit künftige Hand-

lungsoptionen aufzuzeigen. Diese Bachelorarbeit beschäftigte sich mit der Integration von ge-

flüchteten Menschen, hier explizit im Landkreis Börde. Als Instrument der Integrationsarbeit 

wurde hierbei der „Willkommensorder“ des Landkreises Börde begutachtet. Die Forschungsfrage 

der Arbeit zielte im Kern darauf ab, inwieweit der Willkommensordner die Integration von geflüch-

teten Menschen im Landkreis Börde unterstützen kann. Um fundierte Aussagen zu dieser wis-

senschaftlichen Untersuchung treffen zu können, wurde sich im zweiten Kapitel zunächst mit den 

Begriffen Flucht und Migration befasst. Die Konstellation einer Flucht ist stets nicht identisch. 

Fluchtursachen, wie Armut, Hunger, Krieg, Verfolgung sowie Gewalt sind divergent. Flucht hat 

ihren Ursprung in einer Vielzahl von Ländern, wie Syrien, Afghanistan, Mali usw., um einige zu 

benennen. Darüber hinaus können andere Umstände im Herkunftsland (wie Wirtschaft und Inf-

rastruktur) ein treibender Keil zum Aufbruch in ein fremdes Land werden. Das Streben nach der 

Sicherung des Lebensunterhalts, einem geregelten Einkommen und einer Perspektive für sich 

und den Familienverbund treiben Menschen in die Flucht. Damit einher erklärt sich der Terminus 

der Migration. Geflüchtete Menschen sind als Migrant*innen zu betrachten. Flucht stellt mithin 

eine Unterart der Migration dar. Die Begrifflichkeit Migration umfasst jedoch nicht ausschließlich 

den Personenkreis der Flüchtlinge (Asylbewerber*innen). Migration bedeutet die nicht kurzfristige 

Verlagerung des Lebensmittelpunktes eines Individuums. Dieser Umstand hat folglich verschie-

dene Gründe (Flucht, Familienzusammenführung, Ausbildung, Studium, Arbeit usw.). Die ent-

sprechenden Formen der Migration wurden im Kapitel 2.1 erläutert. Hierfür werden differenzierte 

Gesetze der Bundesrepublik beansprucht, die im Gesetzgebungsverfahren der Bundesregierung 

anlassbezogen verabschiedet, ergänzt oder geändert wurden bzw. werden. Auf Grundlage der 

sogenannten „Flüchtlingskrise“ im Jahr 2015 hat sich die Gesetzessystematik in Deutschland im 

stetigen Prozess verändert. Diese Gegebenheit hat parallel den Landkreis Börde im Hinblick auf 

die Fluchtmigration flankiert. 

Um diesen Kontext im Rahmen der Integrationsbestrebungen des Landkreises Börde seit dem 

Jahr 2015 in Einklang zu bringen, wurde besonders ein Augenmerk auf die Integration im dritten 

Kapitel gelegt. Begrifflich wurde die Integration umfangreich erklärt und begründet. Gleichzeitig 

fand eine Abgrenzung zu den Terminologien der Inklusion sowie der Assimilation statt. Eine wich-

tige Erkenntnis hat sich dahingehend gezeigt, dass der generell unter Integration verstandene 

Begriff den Terminus der Assimilation im Hinblick auf die soziale Integration repräsentiert. In die-

sem Zusammenhang führen die Sozialwissenschaftler*innen, wie beispielsweise Naika Foroutan, 

die wissenschaftlichen Theorien von Hartmut Esser an. Integration ist mithin ein facettenreicher 

Begriff, welcher vornehmlich im politischen Raum variiert beansprucht wird.  
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Es wurde festgestellt, dass die Arbeit im Feld der Integration einen bedeutenden Bestandteil der 

Sozialarbeit verkörpert. Gerade hier ist die Profession von immenser Intensität gefordert. Sozial-

arbeiter*innen haben die Pflicht, sich interkulturell zu öffnen und diese Verpflichtung als Kompe-

tenz bei jedem Individuum aufzuzeigen. Sie haben die Aufgabe sich gegen Ungerechtigkeiten, 

Menschenrechtsverletzungen, Chancenungleichheiten sowie der mangelhaften Teilhabemög-

lichkeiten aus gesellschaftlicher oder politischer Ursache im Rahmen des Tripelmandats zu stel-

len. Der wesentliche Grundsatz bei der Auseinandersetzung in diesem Kapitel war, dass die In-

tegration nicht ausschließlich den Personenkreis der Migrant*innen sowie deren unmittelbar agie-

rende Akteure, wie Beratungsstellen, Behörden, Institutionen, Ehrenamt usw., tangiert, sondern 

jedes einzelne Individuum in der pluralen Gesellschaft betrifft. Integration berührt alle Menschen, 

die in der Gesellschaft verortet sind. Jedes Individuum kann in diesem Punkt seinen Beitrag für 

sich und für die Gesellschaft leisten sowie dabei den Personenkreis der Migrant*innen als gleich-

berechtigt in allen Lebensbereichen und Rechten ansehen, so dass hierdurch letztlich das Stig-

mata Mensch mit Migrationshintergrund aus dem Gedächtnis verschwindet. Ungeachtet dessen, 

dass die Menschen in Deutschland so vielfältig kulturell, ethnisch, religiös und national geprägt 

sind, besitzen sie grundsätzlich alle das gleiche Zugehörigkeits- und Integrationsverständnis. Es 

ist daher bedeutungslos, ob sie als „neue Deutsche“, „alten Deutsche“ oder letztendlich gleichwie 

bezeichnet werden. Vorliegend geht es um existierende Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt 

tatsächlich in Deutschland beanspruchen und sowohl die Option haben ohne vorherigen Verer-

bungsprozess im Familienstammbaum deutsch zu werden. Integration versteht sich somit zudem 

als die Realisierung allumfassender Teilhabe gemäß dem Inklusionsgedanken. Um diese allum-

fassende Teilhabe sicherzustellen, beteiligt sich Soziale Arbeit in ihrer Profession täglich am Ab-

bau sowie der Auflösung der Differenzen in der heterogenen Gesellschaft/Migrationsgesellschaft. 

Bei der Willkommenskultur von Neuzugewanderten handelt es sich größtenteils um gesetzliche 

Bestimmungen und Prozesse, die Deutschland eingeführt hat. Ungleichbehandlungen der Mig-

rant*innen sind allerdings deutlich, insbesondere bei der Wohnungssuche, auf dem Arbeitsmarkt, 

auf dem Bildungssektor sowie in der öffentlichen Verwaltung erkennbar. Um diesen Punkten ent-

gegenzusteuern und ausgehend von der Fragestellung, was Neuzugewanderte im Landkreis 

Börde über das „Ankommen“ im Landkreis Börde wissen sollten, hat die Verwaltung den „Will-

kommensordner“ konzipiert. Im vierten Kapitel dieser Arbeit wurde der Ordner ausführlich vorge-

stellt. Es wurden die Beweggründe sowie die Zielsetzung, die mit der Entstehung des Ordners 

verbunden waren, dargelegt. Eine klare Transparenz für den Personenkreis der Neuzugewan-

derten (Migrant*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge, EU-Bürger etc.) jeglichen Status war 

und ist bei der Integrationsarbeit gefordert, so dass dieser Punkt unter anderem die Umsetzung 

des Vorhabens realisierte und sich dementsprechend in den einzelnen Ordnerinhalten widerspie-

gelte. Der Willkommensordner ist für die Unterstützung bei der täglichen Integrationsarbeit feder-

führend durch das Amt für Migration im Landkreis Börde erarbeitet worden. Er soll ferner Tag für 

Tag die Arbeitsprozesse der Ordnerinhaber*innen sowie der einzelnen Akteure im Themenfeld 
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der Integration optimieren und institutionelle Vernetzungsmöglichkeiten in der Integrationsarbeit 

im Landkreis Börde forcieren. Zudem fand, wie bereits geschildert, bis zum jetzigen Zeitpunkt 

keine Evaluierung des Ordners statt. Bisher konnte nicht gedeutet sowie aufgezeigt werden, ob 

einerseits der Ordner den neuzugewanderten Personen mit ihren Bedarfen, Alltagspraktiken so-

wie Perspektiven in Bezug auf das Ankommen und andererseits die professionellen Akteure mit 

ihren Intensionen, Professionsverständnis sowie Anschauungsprozessen des Ankommens in der 

pluralen Gesellschaft gerecht wird. Um diese Forschungslücke zu schließen, wurde vereinfacht 

mit der Methode der Dokumentenanalyse drei Fallberichte von Sozialarbeitern zur Ordnerpraxis 

betrachtet. Im Ergebnis war festzustellen, dass der Willkommensordner die Migrant*in als Ord-

nerinhaber*in sowie den Sozialarbeiter in der Funktion eines Akteurs im Themenfeld der Integra-

tion beim „Ankommen“ im Landkreis Börde unterstützt. Der tägliche Integrationsprozess wird 

hauptsächlich durch die Ordnerinhalte „Orientierung“, „Bildung/Schule“, „Wohnen“ und „Doku-

mente“ gefördert. Durch die vertikale Gliederung der Inhalte (Deutsch/Fremdsprache) zeichnete 

sich ein Spracherwerb ab. Zudem befanden die professionellen Akteure den Ordner als hilfreich 

bei der Unterstützung und Ergänzung in ihren Beratungsprozessen. 

Die Option der Nutzung dieses Hilfsinstruments beim Integrationsprozess könnte jedoch eine 

breite Tragweite erreichen, indem mehr Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz in sämtlichen Be-

ratungsstellen, Behörden, Institutionen usw. betrieben wird. Damit wäre der Vernetzungsgedanke 

in der Integrationsarbeit mit Leben gefüllt. Gleichzeitig könnte eine App, die die mehrsprachigen 

Ordnerinhalte enthält, initiiert werden, um einen größeren Personenkreis von Migrant*innen, pro-

fessionellen sowie ehrenamtlichen Akteuren anzusprechen. Im Rahmen des digitalen Zeitalters 

ist diese Möglichkeit zeitgemäß. Sprachbarrieren könnten somit überbrückt werden. Es besteht 

zwar nicht mehr die Chance, die zahlreichen Dokumente abzuheften, jedoch hat die Migrant*in 

die Wahl zwischen einen kompakten Ordner mit ihren Dokumenten oder den Ordner als Hilfs-

instrument mit allen Inhalten auf ihrem transportablen Smartphone oder Tablet. Gegebenenfalls 

wäre über ein digitales Ablagesystem der eigenen Dokumente in der App nachzudenken und 

dahingehend zu erweitern. Die Sprache ist der Schlüssel zu jedweder Teilhabe. Bisher steht der 

Willkommensordner in der zweiten Auflage in sechs Fremdsprachen (vgl. Kapitel 4.3) zur Verfü-

gung, die gegenwärtig nicht die vorhandenen Sprachen der Migrant*innen im Landkreis abde-

cken. Hier sollte unbedingt eine Spracherweiterung in anderen Sprachen erfolgen. Persisch 

(Farsi) als weitere Fremdsprache wird in der dritten Auflage Berücksichtigung finden.   
 

Diese Arbeit mit den aufgezeigten Ergebnissen trägt einen Nutzen für den Betreuungskoordinator 

als Hauptverantwortlicher für den Willkommensordner, für die Organisationseinheit das Amt für 

Migration, für den Landkreis Börde selbst sowie alle professionellen Akteure und Netzwerk-

partner*innen, die den Integrationsprozess im Landkreis begleiten und unmittelbar involviert sind. 

Wie bereits im vierten Kapitel erläutert, ist der Willkommensorder im Integrationskonzept, im In-

tegrierten Kreisentwicklungskonzept und in der Sozialplanung des Landkreises Börde verankert. 
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Eine dauerhafte Etablierung dieses Instrumentes soll gewährleistet werden, daher wurde als 

Handlungsempfehlung die jährliche Fortschreibung festgesetzt. Gerade mit Blick auf die Willkom-

menskultur, u. a. mit dem neuen Fachkräftezuwanderungsgesetz, die den Landkreis Börde für 

qualifizierte Fachkräfte als eine attraktive Zielkommune darstellt, ist der Willkommensordner als 

ergänzendes Hilfsmittel im Integrationsprozess wertvoll.  

Im wissenschaftlichen Kontext könnte die Arbeit einen Mehrwert für das Forschungsprojekt der 

Hochschule Neubrandenburg (Kapitel 4.4) sowie für das Förderprogramm der Robert Bosch Stif-

tung (Kapitel 3.4) erweisen. In beiden Vorhaben kristallisieren sich weitere Forschungsmöglich-

keiten in diesem Rahmen heraus. Aufgrund der beruflichen Tätigkeit der Verfasserin und durch 

den Ausbruch der Pandemie COVID-19 konnten die drei Fallberichte nicht in eigener Person 

begleitet werden. Parallel wäre eine individuelle Schilderung der Praxiserfahrung im Umgang mit 

dem Ordner von den Inhaber*innen bedeutsam und zur Vervollständigung der Angaben sach-

dienlich gewesen.  
 

Die Integration von Migrant*innen hat mithin weitreichende Auswirkungen und stellt den Land-

kreis vor einer Daueraufgabe, die er tagtäglich zugleich innerhalb sowie außerhalb der Verwal-

tung sicherzustellen hat. Das Thema flankiert die Gesellschaft sowie die Politik und zeigt damit 

Resultate im Aufgabenvollzug der Verwaltung, die unter anderem den finanziellen Aspekt in der 

Integrationsarbeit begrenzen. Abschließend betrachtet, zielt Soziale Arbeit auf die plurale Gesell-

schaft ab, in der die Menschen mit Migrationshintergrund in Gänze dazu gehörig sind und künftig 

nicht mehr in separaten Statistiken erhoben werden sollten. Integrationsarbeit stellt eine enorme 

Aufgabe dar und ist überdies ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. 

Als Empfehlung für eine weitere Forschung in diesem Zusammenhang schlägt die Verfasserin 

eine Untersuchung der Verwaltung im Kontext der interkulturellen Öffnung vor. Als Methode wäre 

hier unter anderem eine qualitative Erhebung in Form von Experteninterviews nach Mayring zu 

anzuraten.  

Abschließend sind künftige Handlungsfelder zu bearbeiten: 

 Fortschreibung der dritten Auflage des Willkommensordners sowie eine digitale Einführung 

dessen als App, 

 Fortschreibung und Evaluierung des Willkommensordners sowie 

 Forcierung des Integrationsprozesses in der heterogenen Gesellschaft durch Maßnahmen 

der interkulturellen Öffnung in der Verwaltung sowie der Zivilgesellschaft. 
 

„Erst wenn die Mutigen klug und die Klugen mutig geworden sind, wird das zu spüren 
sein, was irrtümlicherweise schon oft festgestellt wurde: ein Fortschritt der Menschheit.“ 

(Zitat: Erich Kästner) 
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6 Anhang 
 
Anhang 1: Übersicht der Integrationsmaßnahmen im Landkreis Börde 
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Quelle: Landkreis Börde - Amt für Migration. Haldensleben 2020. 
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Anhang 2: Projektstruktur Integrationsarbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Landkreis Börde - Fachdienst Migration 2018, S. 47. 
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Anhang 3: Willkommensordner - Information in Kurzform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Landkreis Börde - Amt für Migration. Haldensleben 2020. 
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Anhang 4: Laufzettel 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Landkreis Börde - Willkommensordner 2. Auflage. Haldensleben 2020. 
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Anhang 5: Datenschutzrechtliche Einwilligung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Landkreis Börde - Amt für Migration. Haldensleben 2020. 
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Anhang 6: Fallbericht DRK 
 

Fallbericht „Willkommensordner“    27.05.2020 

Andreas Werner DRK Kreisverband Börde e. V. 

Das Team Migration Integration des DRK Kreisverbandes Börde e. V. hat am 17.01.2020 einen 

deutsch/englischen Willkommensordner an einen Anfang 40-Jährigen Mann aus Eritrea überge-

ben und erklärt. Die Person ist im Besitzt eines befristeten Aufenthaltstitels, ist verheiratet und 

hat drei Kinder im Sekundarschulalter, sowie einen Säugling. 

Der Mann lebt schon seit 2017 im Landkreis Börde und hatte sich hier bereits gut verwurzelt. So 

kannte er groben Strukturen, das Leben in Deutschland und ging bereits seit 2 Jahren durchge-

hend Beschäftigungen nach. Dennoch haben wir uns entschieden, ihm einen Willkommensordner 

zu überreichen. Grund dafür ist der Zeitpunkt. So lebte die Person bis zum Dezember 2019 in 

einem Singlehaushalt im Landkreis Börde. Dann kam der lang ersehnte Moment und seine Fa-

milie konnte durch ein Visum zum Zwecke der Familienzusammenführung nach Deutschland 

kommen. Dieser positive Lebenseinschnitt brachte eine Vielzahl von Veränderungen für den Fa-

milienvater, aber vor allem für die restliche Familie. Der Willkommensordner war nebenbei auch 

eine nette Geste vom Landkreis Börde. 

Ich in meiner Funktion als Mitarbeiter der gesonderten Beratung und Betreuung nach Landesauf-

nahmegesetz Sachsen-Anhalt (einfacher Migrationsberatung) hatte bereits vor 2 Jahren (2018) 

mäßige bis rege Berührungspunkte zum Willkommensordner. Durch das Einbeziehen des Netz-

werkes Integration in die Erarbeitung und Entwicklung des Ordners gab es einen stetigen Aus-

tausch zum Fortschritt. Viele gesellschaftliche Akteure haben sich beteiligt und auch die prakti-

schen Erfahrungen von Sozialarbeitern und Migrationsberatern floßen mit ein. Die Arbeitsgruppe 

war ergebnisorientiert und zielgerichtet. Besonders auf das bestehende Netzwerk konnte zurück-

gegriffen werden, da sich alle bereits kannten und jeder seine besonderen Themenbereiche hat, 

indem er professionell arbeitet. 

Es ist immer wieder schön, einen Willkommensordner zu überreichen, an dem man selbst mitge-

wirkt hat. In dem Fallbeispiel war die Übergabe auf zwei Tage aufgeteilt, was eigentlich nicht so 

gewollt war, jedoch zeitlich bedingt war. Die Familie bekam den Ordner überreicht und erhielt 

eine kleine Einführung. An dem zweiten Termin wurde tiefergehend eingegangen. Ein positiver 

Nebeneffekt war, dass die Familie genügend Zeit hatte, sich mit dem Ordner zu beschäftigen und 

bereits Fragen allgemeiner Natur zum Ordner gestellt hatte. 
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Es musste glücklicherweise nicht mehrfach darauf hingewiesen werden, den Ordner immer zur 

Beratung mitzubringen. Aufgrund der familiären Situation und des Ankommens gab es sehr viele 

Dokumente, Behördenwege und Erledigungen. Die Familie hat den Nutzen und dessen Hilfestel-

lung schnell erkannt. Was in anderen Fällen langwieriger ist, bis es zur Einsicht kommt, dass es 

sich hier um ein gutes Hilfsmittel handelt. 

Der Ordner konnte in all seinen Facetten genutzt werden. Zur ersten Orientierung der nachgezo-

genen Familie im Landkreis Börde, schulischen Fragen für die Kinder, Aufbewahrungsort wichti-

ger Personenstandsurkunden, welche für jegliche Anmeldungen und Behördengänge gebraucht 

wurden (Amt für Migration, BAMF, Jobcenter, Krankenkasse, Schule, Ärzte). 

Nicht nur durch die Familienzusammenführung, sondern auch durch die Geburt des 4. Kindes 

der Familie wurde die Nutzung intensiver. So sammelten sich nach und nach immer mehr Doku-

mente zu den Themen: Wohnungssuche, aufstockendes Arbeitslosengeld II, Elterngeld, Kinder-

geld, schulische Belange, ärztliche Untersuchungen und diverse Verträge. 

Bemerkbar machte sich, dass bei dem Reiter Finanzen immer mehr Themen zusammenkamen. 

Hier eigneten sich Trennstreifen gut, um klar zu machen, dass es sich um verschiedene Behör-

den/Leistungen handelt. Die Arbeit mit dem Ordner war sehr intensiv. Je besser die Familie auf 

das Leben hier vorbereitet ist, desto seltener nimmt diese den Ordner zu Beratungen mit. Wir 

hoffen dennoch, dass die Familie den Ordner weiterhin für die Unterlagen nutzt und sind guten 

Glaubens. 

Die Ordnerinhaber kamen mit der Struktur und den Beschreibungen gut zurecht. 

Was aufgefallen ist, dass noch recht wenig Netzwerkpartner den Ordner effektiv nutzen. Vielleicht 

ist der Ordner noch zu unbekannt. Hier kann noch mehr Werbung gemacht und Transparenz 

geschaffen werden, wie bei Schuldnerberatung, Schwangerschaftsberatung etc. 

Viele Verbesserungsvorschläge gibt es unsererseits nicht. Uns ist aufgefallen, dass es kein Kar-

tenmaterial von Harbke und Weferlingen gibt, obwohl dort mit die größten Unterkünfte für Asyl-

suchende sind. Bereits weiter oben angeregt haben wir Trennblätter, um einzelne Themen im 

Bereich Finanzen zu trennen (Elterngeld, Kindergeld, Handyverträge, Internetverträge, Jobcenter 

usw.). 

Ein Achtungszeichen sollte den Ordnerinhabern aufgezeigt werden. So sollten wichtige Perso-

nenstandsurkunden nicht immer im Ordner verwahrt und mitgebracht werden, sondern ab einem 

bestimmten Punkt lieber zu Hause gelassen werden. 
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Der Sinn und Nutzen müssen den Inhabern verdeutlich und praktisch erfahrbar gemacht werden. 

Das heißt auch, dass die Übergabe in Ruhe und mit zeitlichem Puffer passieren sollte. So kann 

gleich zu Anfang mehr Interesse geweckt werden. Eventuell wird der Ordner dann von Anfang an 

immer mitgebracht. Interesse sollten die Inhaber schon zeigen. Ohne wird der Ordner eher zum 

Staubfänger. 

So sollte auch der Zeitpunkt der Ausgabe gut gewählt sein. In unserem Fallbeispiel hat es gut 

gepasst. Auf solche Faktoren sollte vermehrt geachtet werden, wie auch Rechtskreiswechsel. 
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Anhang 7: Fallbericht Malteser 
         Stand: 29.05.2020 

 
Erfahrungswerte aus Sicht eines Trägers – Malteser Hilfsdienst  

  
Die Ordnerinhaberin ist eine Mutter mit zwei Kindern, ein und elf Jahre alt, aus Nigeria. Die 
Familie wohnt derzeit in der Gemeinschaftsunterkunft Oschersleben.  
 
Der Aufenthaltsstatus entspricht gerade einer Duldung. Der genutzte Ordner ist in englischer 
Sprache.  
 
Der Ordner ist seit 17. Januar 2020 im Besitz der Person und wurde vom Einrichtungsleiter 
der Gemeinschaftsunterkunft ausgeteilt. Dadurch ist die Dame auf den Ordner aufmerksam 
geworden. Nach Aussagen der Frau hat sie den Ordner Seite für Seite durchgelesen und sich 
so informiert.  
 
Bei der Ausgabe das Willkommensordners wurde der Frau der Ordner kurz vorgestellt, sodass 
jedes einzelne der zehn Kapitel kurz zur Sprache gekommen ist. Folglich wurde darauf hinge-
wiesen, dass man bei Fragen und Anmerkungen gerne wieder ins Gespräch kommen kann.  
Der Ordner wurde vor allem nach der Ausgabe zu Beratungsgesprächen mitgebracht. Auch 
um Fragen zu stellen, beispielsweise zur Wohnsituation und ähnlichem. Ansonsten wurden in 
den ersten vier Wochen nach der Ausgabe Nachfragen angestellt.  

Die Frau hat sich vornehmlich mit den Kapiteln „Wohnen“, „Sprache“, „Bildung/Schule“ und 
„Gesundheit“ beschäftigt, da diese sie zur Zeit am meisten beschäftigen. Ansonsten zur Ab-
lage von wichtigen und aktuellen Dokumenten, wodurch die Nigerianerin den Ordner meis-
tens dabei hat.  

Verschiedene Wörter wurden gelernt, wie beispielsweise „Ausbildung“, „Arbeit“, „Kranken-
kasse“, „Wohnung“, etc. Ordnerinhaber fällt es leichter sich mit wenigen Wörtern bemerkbar 
zu machen, beziehungsweise auszudrücken, welche Informationen gerade benötigt werden 
oder welche Bedürfnisse bestehen. Zur eigenen Handlungssicherheit wird jedoch trotzdem 
weiterhin nachgefragt, ob die Angaben des Ordners korrekt seien.  

Die Arbeit mit dem Ordner ist im Laufe der Zeit ein wenig abgeflacht, nachdem die jeweiligen 
Nachfragen geklärt wurden. Der Laufzettel wurde jedoch von der Frau nicht ausgefüllt. Die 
Gründe hierfür können vielfältig sein: Eine Frau mit einem knapp ein Jahre altem Kind und 
einer Tochter, die die Gesamtschule besucht, hat andere Bedürfnisse und Voraussetzungen, 
als eine Einzelperson, die vornehmlich auf „eigenen“ Wohnraum, Arbeit und Geld aus ist. Auch 
der Aufenthaltstitel wird in diesem Fall eine Rolle spielen.  

Generell wurde der Ordner als übersichtlich und gut strukturiert empfunden. Vor allem die 
farbliche Absetzung aller Kapitel wurde positiv hervorgehoben. Gewünscht hätte sich die Frau 
noch mehr Informationen über Rechte und Pflichten von Asylbewerbern und generell zum 
Asylverfahren, um einen noch transparenteren Einblick zu erhalten.  
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Anhang 8: Fallbericht AWO 
 
          Stand: 09.06.2020 
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